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Landesprogramm Vereinbarkeit 
von Beruf & Pflege NRW 

Das Landesprogramm Vereinbarkeit von Beruf 
& Pflege NRW hat die Verbesserung der Ver­
einbarkeit von Beruf und Pflege in NRW zum 
Ziel. Durch die nachhaltige Unterstützung be­
rufstätiger pflegender Angehöriger und damit 
die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit von 
pflegenden Mitarbeitenden wird ein Beitrag 
zur Fachkräftesicherung geleistet. Es wird vom 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
NRW, den Landesverbänden der Pflegekassen 

und dem Verband der Privaten Krankenversiche­
rung gefördert. Im Kuratorium Deutsche Alters­
hilfe (KDA) in Köln ist das Servicezentrum Pfle­
gevereinbarkeit NRW eingerichtet und mit der 
Koordinierung der Umsetzung des Landespro­
gramms beauftragt. Am Landesprogramm kön­
nen sich alle Unternehmen in NRW beteiligen, 
die bereits Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege für ihre Mitarbeitenden anbieten, 
diese gerade implementieren oder die vorhaben, 
Angebote zu implementieren. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Web­
site des Landesprogramms. 

> www.berufundpflege-nrw.de

https://www.berufundpflege-nrw.de
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VORWORT 

Die vorliegende Broschüre richtet sich sowohl an Arbeitgeber als auch an pflegende Beschäftigte. Sie 
informiert zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und zur Entwicklung von pflegefreund-
lichen Strukturen im Unternehmen. 

Die Broschüre gibt zunächst einen Einblick in die für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
relevanten gesetzlichen Regelungen. Dazu zählen Themen wie das Pflegezeit- und Familienpflege-
zeitgesetz sowie in Grundzügen die Pflegeversicherung und ein Kapitel zum Betreuungsrecht, der 
Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung. 

Die Arbeitgeber erhalten Informationen zu konkreten Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege. Hier geht es um verschiedene Arbeitszeitmodelle, um die Kommunikation des The-
mas Pflegevereinbarkeit im Unternehmen als auch darum, wie das Thema zum Führungsthema wird. 
Es finden sich auch zahlreiche Argumente, warum Maßnahmen zur Pflegevereinbarkeit im Unterneh-
men einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. In der Broschüre ist eine herausnehmbare Check-
liste enthalten, die systematisch verschiedene Maßnahmen zur besseren Pflegevereinbarkeit im Unter-
nehmen aufzeigt.

Die pflegenden Beschäftigten finden in der Broschüre Informationen zu den rechtlichen Themen rund 
um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und zu konkreten Pflegeleistungen. Die Broschüre bündelt 
erste Informationen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und weist auf weiterführende 
Informationen und Kontaktstellen hin. Ausgewählte Links unterstützen bei den nächsten Schritten und 
verkürzten Recherchezeiten. Oft fällt es schwer, selbst einzuschätzen, ob man aktuell als pflegende:r 
Angehörige:r die Erwerbsarbeit mit Pflegeverantwortung vereinbart. Im Anhang ist zu diesem Zweck 
ein Selbsteinschätzungsbogen enthalten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege braucht vereinte 
Kräfte. Gehen Sie es an! 

Viel Freude bei der Lektüre. 
 
Ihre Adelheid von Spee 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Kuratorium Deutsche Altershilfe 
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1. DIE PFLEGE
VEREINBARKEITSSITUATION IN 

DEUTSCHLAND UND NRW 
Immer mehr erwerbstätige Personen vereinbaren ihre Berufs-
tätigkeit mit familialer Pflegeverantwortung sowie mit der Über-
nahme von Pflegeaufgaben. Dieser Trend schreibt sich in den 
nächsten Jahren bedingt durch das Zusammenspiel der demogra-
fischen Entwicklung, höheren Erwerbsquoten, späteren Renten-
eintrittsalter sowie einer Knappheit an professionell Pflegenden 
fort1. Übersteigt der regelmäßige zeitliche Aufwand für die Pfle-
ge2 eine Stunde pro Tag, so nimmt die Erwerbsquote bei pflegen-
den Angehörigen, die mit der pflegebedürftigen Person in einem 
Haushalt leben, um 21 % und bei getrennt von Pflegebedürftigen 
wohnenden Angehörigen um 11 % ab.3

1	 	 Schwinger, A.; Tsiasioti, C.; Klauber, J. (2016): Unterstützungsbedarf in der informellen Pflege – eine Befragung pflegender 
Angehöriger. In: Jacobs, K.; Kuhlmey, A.; Greß, S.; Klauber, J.; Schwinger, A. (Hrsg.): Pflege-Report 2016, Stuttgart: Schattau-
er, S. 189 – 216.

2	 	 Unter Pflege werden alle Tätigkeiten verstanden, die das selbstständige Leben des Menschen mit Hilfe- oder Pflegebedarf 
ermöglichen. Hierzu zählen auch Tätigkeiten wie die Begleitung zu Ärzten, Unterstützung in der Hausarbeit oder bei der 
Posterledigung u. Ä. 

3	 	 Geyer, J. (2016): Informell Pflegende in der deutschen Erwerbsbevölkerung: Soziodemografie, Pflegesituation und Erwerbs-
verhalten. In: Zentrum für Qualität in der Pflege (Hrsg.): ZQP-Themenreport: Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Online 
verfügbar unter: https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Report_Vereinbarkeit_Beruf_Pflege_Pflegende_Angehoerige.pdf, 
(letzter Zugriff: 20.05.2023).

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Report_Vereinbarkeit_Beruf_Pflege_Pflegende_Angehoerige.pdf
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1. DIE PFLEGEVEREINBARKEITSSITUATION

1.1	 ANZAHL DER PFLEGE
BEDÜRFTIGEN PERSONEN IN 
DEUTSCHLAND UND IN NRW 

Ende des Jahres 2021 waren in Deutschland 
rund 5 Millionen Menschen4 pflegebedürftig. 

In Nordrhein-Westfalen (NRW) hatten Ende 
2021 1,19 Millionen Menschen einen Pflegegrad, 
somit waren 6,6 % der Bevölkerung in NRW 
pflegebedürftig. 86 % der Menschen mit Pflege-
bedürftigkeit leben zu Hause. 63,9 % dieser Per-
sonen werden ausschließlich durch ihre Ange-
hörigen und das selbst organisierte persönliche 
Pflegenetzwerk unterstützt. 14 % der Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit leben in stationären Ein-
richtungen5. 

Unter Annahme konstanter altersspezifischer 
Pflegewahrscheinlichkeit und unter Einbeziehung 

4	 	 Pflegestatistik 2021. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Down-
loads-Pflege/laender-pflegebeduerftige-5224002219005.html (letzter Zugriff: Mai 2023). Alle zwei Jahre gibt es eine neue 
offizielle Pflegestatistik, die letzten aktuellen Zahlen beziehen sich auf 2021.

5	 	 Zahlenstand: Dezember 2021; siehe: Information und Technik NRW – Statistisches Landesamt: www.it.nrw/statistik/gesell-
schaft-und-staat/gesundheit/pflege (letzter Zugriff: Mai 2023).

6	 	 Fraunhofer FIT 2022, S. 6.

von Prognosen zur allgemeinen Bevölkerungs-
entwicklung schätzt das Bundesministerium für 
Gesundheit (2022) die Zahl der Pflegebedürfti-
gen bis zum Jahr 2050 auf 6,5 Millionen.6 

Pflegebedürftig
Pflegebedürftig im Sinne der Pflegever-
sicherung (des SGB XI) sind Personen, die 
gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere 
bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, 
die körperliche, kognitive oder psychische Be-
einträchtigungen oder gesundheitlich bedingte 
Belastungen oder Anforderungen nicht selbst-
ständig kompensieren oder bewältigen kön-
nen. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate, 
und mit mindestens der in § 15 festgelegten 
Schwere bestehen (§ 14 Abs. 1 SGB XI).

Wo wird gepflegt? 
6,6 % der Bevölkerung (also 1,19 Millio-
nen Menschen) in NRW gelten nach dem 
SGB XI als pflegebedürftig. von ihnen werden  

zu Hause versorgt. 

der Pflegebedürftigen leben in  
vollstationärer Dauer- oder Kurzzeitpflege. 
Hiervon haben 84 % Pflegegrad 3  
oder höher.  
 

86 %

14 % 

1,19 Millionen  
pflegebedürftige  
Menschen leben  
in NRW.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Downloads-Pflege/laender-pflegebeduerftige-5224002219005.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Downloads-Pflege/laender-pflegebeduerftige-5224002219005.html
https://www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/gesundheit/pflege
https://www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/gesundheit/pflege
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1. DIE PFLEGEVEREINBARKEITSSITUATION

1.2	 PFLEGENDE BESCHÄFTIGTE  
IN DEUTSCHLAND 

Laut des Fraunhofer Instituts zur informel-
len Pflege gaben im Jahr 2020 hochgerechnet 
4,9 Millionen volljährige Menschen an, dass sie 
an Werktagen regelmäßig Zeit mit der Versor-
gung und Betreuung pflegebedürftiger Personen 
verbringen. Davon waren etwa 61 % Frauen. 
Rund 45 % verbrachten mindestens zehn Stun-
den wöchentlich mit Pflegetätigkeiten. 2,6 Mil-
lionen Menschen, die regelmäßig an Werktagen 
pflegen, sind erwerbstätig. Dies entspricht einem 
Anteil an den erwerbsfähigen Pflegenden von 
etwa 77 %. Mehr als 75 % der erwerbstätigen 
Pflegenden arbeiten in Betrieben mit mindestens 
20  Beschäftigten. Die pflegenden erwerbstä-
tigen Frauen arbeiten durchschnittlich weniger 
Stunden und verfügen über ein geringeres Ein-
kommen.7 

7	 	 Fraunhofer FIT 2022, S. 4f. 

8	 	 Lott, Y.; Hobler, D.; Pfahl, S.; Unrau, E. (2022)​

Nahezu jede:r elfte abhängig Beschäftigte über-
nimmt zusätzlich zur eigenen Erwerbstätigkeit 
familiale Pflegeaufgaben von einer oder mehre-
ren pflegebedürftigen Personen.  Aufgeteilt nach 
Geschlecht tragen 10 % der Arbeitnehmerinnen 
und 8 % der Arbeitnehmer Pflegeverantwor-
tung. Besonders zwischen dem 40. und dem 60.  
Lebensjahr vereinbaren Arbeitnehmer:innen ihre 
Berufstätigkeit verstärkt mit Pflegeaufgaben.8  

  Rund 64 % der Personen mit Pflegebedarf organisieren ihre 
häusliche Versorgung selbstständig und ausschließlich mit Unterstüt-
zung selbstorganisierter Hilfen (z. B. über Angehörige, Nachbarn).

  Ca. 23 % von den zu Hause versorgten Personen mit Pflege-
bedarf nahmen ambulante Sachleistungen (Unterstützung z. B. vom 
Pflegedienst) in Anspruch. 

  Ca. 13 % von den zu Hause versorgten Personen mit Pflege-
bedarf hatten Pflegegrad 1 und damit im Rahmen ihrer Versorgung 
ausschließlich Anspruch auf niedrigschwellige Entlastungsleistungen. 

Wie wird häusliche Pflege organisiert?

23 %

64 %

13 %

Zahlenstand: Dezember 2021; siehe: Information und Technik NRW – Statistisches Landesamt: 
www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/gesundheit/pflege (letzter Zugriff: Mai 2023). 
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3. GESETZLICHE REGELUNGEN 

4,9 Millionen volljährige  
Menschen verbringen  
an Werktagen regelmäßig  
Zeit mit der Versorgung  
und Betreuung pflege
bedürftiger Personen
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2. VEREINBARKEIT VON  
BERUF UND PFLEGE –  

TEIL EINER FACHKRÄFTE
SICHERUNGSSTRATEGIE

Zunehmend vereinbaren mehr Beschäftigte ihre Erwerbsarbeit 
mit Pflegeverantwortung. An der Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege ist sowohl der Arbeitgeber, die pflegend beschäftigte Per-
son als auch die Lebenswelt der Person mit Pflegebedürftigkeit 
beteiligt. Somit handelt es sich mindestens um eine Trias, die mit-
einander in Einklang zu bringen ist. Zusätzlich kann die einbezo-
gene Versorgungsinfrastruktur vereinbarkeitsrelevant sein. 
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2. VEREINBARKEIT VON BERUF UND PFLEGE

Dynamische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Sorgearbeit wirken sich nachweislich 
auf die Personalgewinnung und die Treue der 
bestehenden Belegschaft aus. Es kann flexibler 
auf die Alltagssituationen der Mitarbeitenden re-
agiert und gemeinsam passende Lösungen ge-
funden werden. Dies reduziert Fehlzeiten und 
macht Vereinbarkeitssituationen für alle Beteilig-
ten planbarer. Gleichzeitig wirken tragfähige Ver-
einbarkeitsangebote den durch Pflegeaufgaben 
verursachten ökonomischen Einbußen entgegen. 

Durch das personalpolitische Engagement für 
eine gute Vereinbarkeit im Unternehmen leisten 
sie einen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Denn 
für resiliente Organisationen sind die Kompe-
tenzen und das Engagement der Belegschaft 
zentrale Ressourcen. Daher liegt eine gute Ver-
einbarkeit für die Mitarbeitenden, so der Unter-
nehmensmonitor, „im ureigenen Interesse der 
Arbeitgeber, deren Produktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit in einer von Fachkräfteengpässen 
geprägten Arbeitsmarktsituation mehr denn je 
von der erfolgreichen Gewinnung von Arbeits-
kräften und deren Bindung abhängt.“9 

9	 	 Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2023, S. 10

10	 Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2023, S. 6

„Die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf 
ist für die Unternehmen 
ein zentrales Element 
ihrer Fachkräftesiche-
rungsstrategie.“10

Ein Engagement für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist ein wichtiger Beitrag  
zur Gewinnung von Arbeitskräften und deren Bindung an ihr Unternehmen. 
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3. GESETZLICHE REGELUNGEN 
FÜR ARBEITGEBER  

UND BESCHÄFTIGTE 
Zur Organisation der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im 
Unternehmen sind insbesondere das Pflegezeitgesetz und das 
Familienpflegezeitgesetz wichtig. Hier werden die kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung von bis zu 10 Tagen, die Pflegezeit von 
bis zu sechs Monaten sowie die Familienpflegezeit von bis zu 
24 Monaten geregelt. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit zur 
befristeten Teilzeit durch die sogenannte Brückenteilzeit.
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3. GESETZLICHE REGELUNGEN 

3.1	 PFLEGEZEITGESETZ  
(PFLEGEZG) 

Das Pflegezeitgesetz sieht sowohl eine kurz-
zeitige Arbeitsverhinderung11 mit Pflegeunter-
stützungsgeld vor als auch eine Pflegezeit und 
sonstige Freistellungen12. Es hat zum Ziel, Be- 
 

11	  § 2 PflegeZG

12	  § 3 PflegeZG

13	  vgl. § 1 PflegeZG

 
 
 
schäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflege-
bedürftige nahe Angehörige in häuslicher Umge-
bung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von 
Beruf und familialer Pflege zu verbessern.13 

Die Regelungen im Überblick:

Rechtsansprüche nach dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
und dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)

Kündigungsschutz

Erweiterung des Begriffs der nahen Angehörigen

WWeennnn  ssiicchh  eeiinnee  aakkuuttee  
PPfflleeggeessiittuuaattiioonn  eerrggiibbtt::

Wenn Sie eine Zeit lang 
ganz oder teilweise aus dem 
Job aussteigen möchten:

Wenn sechs Monate nicht 
ausreichen:

ohne Ankündigungsfrist Ankündigungsfrist zehn Tage Ankündigungsfrist acht Wochen

unabhängig von der 
Betriebsgröße

nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 15 oder weni-
ger Beschäftigten

nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 25 oder we-
niger Beschäftigten (ohne zur 
Berufsbildung Beschäftigte)

•  kurzzeitige Auszeit von bis zu 
zehn Arbeitstagen für die 
Akutsituation

•  Pflegeunterstützungsgeld 
(Lohnersatzleistung) für bis 
zu zehn Tage pro Jahr für 
eine pflegebedürftige Person

•  bis zu sechs Monate Pflege-
zeit (vollständige oder teilwei-
se Freistellung) für die häus-
liche Pflege und

•  für die Betreuung einer oder
eines pflegebedürftigen min-
derjährigen nahen Angehöri-
gen

•  bis zu drei Monate für die Be-
gleitung in der letzten
Lebensphase

• zinsloses Darlehen

•  bis zu 24 Monate Familien-
pflegezeit (teilweise Freistel-
lung) für die häusliche Pflege
und

•  für die Betreuung einer oder
eines pflegebedürftigen min-
derjährigen nahen Angehöri-
gen

• zinsloses Darlehen

§ 2 PflegeZG
§ 44a SGB XI § 3 Pflege ZG §§ 2 und 3 FPfZG

Pflegeunterstützungsgeld Pflegezeit Familienpflegezeit
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Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

Bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung können 
Beschäftigte unabhängig von der Betriebsgröße 
bis zu zehn Tagen pro Kalenderjahr von der Ar-
beit fernbleiben, um für einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegerische Versorgung 
zu verbessern.14 

Es besteht keine Ankündigungsfrist gegenüber 
Arbeitgebenden. Doch muss der Arbeitgeber 
unverzüglich über die Verhinderung der Arbeits-
leistung und deren voraussichtliche Dauer infor-
miert werden. Auf Verlangen ist dem Arbeitgeber 
eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebe-
dürftigkeit im Sinne des SGB XI (d. h. welcher 
Pflegegrad bzw. zu erwartende Pflegegrad) des 
nahen Angehörigen und die Erforderlichkeit der 
Steuerung oder Gestaltung der akuten Pflegesi-
tuation vorzulegen.15 Bei der sogenannten kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderung hat man – begrenzt 
auf insgesamt zehn Arbeitstage pro Kalenderjahr 
für eine pflegebedürftige Person – Anspruch auf 
ein Pflegeunterstützungsgeld. Dieses kann bei 
der Pflegeversicherung des pflegebedürftigen

14	  nach § 2 (1) des Pflegezeitgesetzes

15	  vgl. PflegeZG § 2 (2)

Angehörigen beantragt werden. Bei Teilzeit-
arbeitenden, die nicht an fünf Tagen pro Woche 
arbeiten, besteht ein Anspruch entsprechend der 
Anwesenheitstage. 

Teilen sich mehrere Pflegepersonen die Versor-
gung, können insgesamt bis zu 10 Arbeitstage 
auch auf mehrere Personen verteilt werden. Für 
den Zeitraum der kurzfristigen Pflegezeit ist der 
Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung nur verpflich-
tet, wenn sich dies aus einer gesonderten Ver-
einbarung (z. B. durch einen Tarifvertrag) ableitet.

Im Sinne des PflegeZG § 7 (3) sind 
nahe Angehörige:
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stief-
eltern,
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 
eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähn-
lichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten 
der Geschwister und Geschwister der Ehe-
gatten, Lebenspartner der Geschwister und 
Geschwister der Lebenspartner
3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kin-
der, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten 
oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und 
Enkelkinder

Falls der Fall einer Freistellung eintritt, sollte frühzeitig über die Organi- 
sation des Wiedereinstiegs gesprochen und folgende Fragen gemeinsam  
erörtert werden: 

•	 Wie ist Ihre Vertretung am Arbeitsplatz während der Pflegezeit geregelt?
•	 Muss die Person, die Ihre Aufgaben während der Pflegezeit übernimmt, eine besondere 

Einführung/Schulung durchlaufen? Wie lange dauert die Einarbeitung einer Vertretung?
•	 Möchten Sie während Ihrer Abwesenheit Kontakt zum Unternehmen halten? Wenn ja, 

in welchem Umfang (z. B. E-Mails mit aktuellen Firmeninformationen oder Urlaubsver-
tretungen)? Kann/soll eine Person benannt werden, über die ein persönlicher Kontakt 
gehalten wird (Pate)

•	 Besteht das Interesse/die Möglichkeit, während der Pflegezeit stundenweise oder an 
begrenzten Projekten mitzuarbeiten oder Weiterbildungsangebote zu nutzen?

•	 Wie sieht Ihr Wunschmodell für den Wiedereinstieg nach der Pflegezeit aus?

TIPP
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Pflegezeit und sonstige Freistellung

Ab einer Betriebsgröße von mehr als 15  Mit-
arbeitenden haben Beschäftigte einen Anspruch 
auf geplante Pflegezeit in Form einer voll-
ständigen oder teilweisen Freistellung von der 
Arbeitsleistung, wenn sie einen pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen (ab Pflegegrad 1) oder 
einen schwerstkranken nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen.16 Die Pflegebe-
dürftigkeit des nahen Angehörigen weisen die 
Beschäftigten durch eine Bescheinigung des 
Pflegegrades von der Pflegekasse oder dem MD 
nach.17 Die Pflegezeit beträgt für jeden pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen beträgt sechs 
Monate. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann 
eine zunächst für kürzere Zeit in Anspruch ge-
nommene Pflegezeit bis zur Höchstdauer von 
6 Monaten verlängert werden.18

Endet die Pflegebedürftigkeit des nahen Ange-
hörigen oder ist die häusliche Pflege nicht mehr 
aufrechtzuerhalten, endet die Pflegezeit vor-
zeitig vier Wochen nach Eintritt der veränderten 
Umstände. Der Arbeitgeber ist über die verän-
derten Umstände unverzüglich zu informieren. 
Auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist 
Pflegezeit möglich. Dies ist im Einzelfall mit dem 
Arbeitgeber abzustimmen.19 Der Kündigungs-
schutz beginnt mit Ankündigung der Pflegezeit. 
Die Finanzierung der Pflegezeit kann über ein 
zinsloses Darlehen erfolgen. Grundsätzlich sind 
auch individuelle Absprachen zwischen Arbeit-
geber und Beschäftigten zur Finanzierung mög-
lich. 

16	  laut PflegeZG § 3 (1)

17	  vgl. § 1 PflegeZG

18	  vgl. § 1 PflegeZG

19	  vgl. PflegeZG § 6

20	 § 44 SGB XI

Akut auftretende Pflegesituation 
Eine akut auftretende Pflegesituation ist 
eine außergewöhnliche und oft krisenhafte 
Situation, die nicht planbar ist und in der eine 
bedarfsgerechte pflegerische Versorgung 
auf Dauer neugestaltet werden muss. Dies 
kann beispielsweise beim Eintritt von Pflege-
bedürftigkeit zum Beispiel durch die Folgen 
eines Schlaganfalls sein oder wenn sich eine 
bestehende Pflegebedürftigkeit plötzlich 
negativ verändert, zum Beispiel die Beweg-
lichkeit durch einen Sturz stark eingeschränkt 
ist und dadurch eine neue Versorgungsform 
zu entwickeln ist. Dies kann auch nach einem 
Krankenhausaufenthalt nach einem Ober-
schenkelhalsbruch der Fall sein. Zusätzlich 
muss die Bewältigung der jeweiligen akuten 
Pflegesituation in die normale Arbeitszeit 
fallen (d. h., der Umfang Ihrer Unterstützung 
muss entsprechend hoch sein). 

Pflegeunterstützungsgeld
Haben Beschäftigte keinen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung, können sie Pflegeunter-
stützungsgeld20 als Lohnersatzleistung be-
antragen. Das Pflegeunterstützungsgeld muss 
umgehend bei der Pflegekasse der pflegebe-
dürftigen Person beantragt werden. Die Höhe 
beträgt üblicherweise 90 % des tatsächlich 
ausgefallenen Nettoarbeitsentgeltes abzüglich 
der Beiträge zur Sozialversicherung. Für die 
Beantragung des Pflegeunterstützungsgeldes 
ist ein ärztliches Attest notwendig.  

Individuelle Absprachen zwischen 

Arbeitgeber und Beschäftigten sind immer möglich. 



18	 	 19

3. GESETZLICHE REGELUNGEN

Geplante Pflegezeit
Spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn einer ge-
planten Pflegezeit muss dies von den Beschäftig-
ten schriftlich angekündigt werden. Gleichzeitig 
muss mitgeteilt werden, für welchen Zeitraum 
und in welchem Umfang die Freistellung von der 
Arbeitsleistung (= die Pflegezeit) genommen wer-
den soll. Wenn nur teilweise Freistellung in An-
spruch genommen wird, ist auch die gewünsch-
te Verteilung der Arbeitszeit anzugeben.21 Der 
Arbeitgeber hat der gewünschten Verteilung der 
Arbeitszeit zu entsprechen, sofern nicht drin-
gende betriebliche Gründe entgegenstehen.22  
Ein Musterformular zur Ankündigung der Pflege-
zeit finden Sie unter: 
> www.wege-zur-pflege.de

Begleitung eines schwerstkranken nahen An-
gehörigen 
Bei fortschreitenden Krankheitsverläufen oder 
in palliativen Versorgungssituationen sind Be-
schäftigte zur Begleitung ihres schwerst-
kranken nahen Angehörigen von der Arbeits-
leistung vollständig oder teilweise bis zu drei 
Monate freizustellen. Dies gilt auch, wenn die 
Angehörigen in einem Hospiz oder Heim ver-
sorgt werden. Beschäftigte weisen diese  
Situation dem Arbeitgeber mit einem ärztlichen 
Zeugnis nach.23 

21	  vgl. PflegeZG § 3 (3) 

22	  vgl. PflegeZG § 3(4) 

23	  vgl. PflegeZG § 3 (5)

24	  vgl. PflegeZG § 5 (1)

25	  Vgl. PflegeZG § 4 (2) 

Wichtige Informationen  
kurz und knapp:

•	 Ankündigung der Pflegezeit
	 Die Pflegezeitbeantragung darf nicht 

länger als 12 Wochen im Voraus erfol-
gen.24 

•	 Zinsloses Darlehen 
	 Um den Lebensunterhalt während der 

Pflegezeit sichern zu können, besteht 
ein Anspruch auf ein zinsloses Darle-
hen, das monatlich in Raten ausgezahlt 
wird. Dieses kann beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) beantragt werden. 
Die Rückzahlung erfolgt ebenfalls in 
Ratenzahlung.

•	 Vorzeitige Beendigung der Pflegezeit 
	 Vorzeitig kann die Pflegezeit nur mit 

Zustimmung des Arbeitgebers beendet 
werden.25 

3.2 	FAMILIENPFLEGEZEITGESETZ 
(FPFZG) 

Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) 
Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf

 
Die Familienpflegezeit ermöglicht es Beschäftig-
ten, Pflegezeit für die Höchstdauer von 24 Mo-
naten zu beantragen und die die wöchentliche 
Arbeitszeit auf maximal 15 Wochenstunden zu 
reduzieren. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
pflegebedürftige Person mindestens Pflege-
grad 1 hat und zu Hause gepflegt wird. Die be-
stehende Pflegebedürftigkeit muss mit einer 
Bescheinigung über den Pflegegrad der Pflege-
kasse oder des Medizinischen Dienstes nachge-
wiesen werden. 

TIPP

http://www.wege-zur-pflege.de
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Einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
haben Beschäftigte bei einer Betriebsgröße von 
mehr als 25 Mitarbeitenden. In kleineren Be-
trieben kann die Familienpflegezeit freiwillig ge-
währt werden. Die Familienpflegezeit muss beim 
Arbeitgeber mindestens 8 Wochen im Voraus 
schriftlich angekündigt werden. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist die Pflegezeit auch mit 
der Familienpflegezeit kombinierbar. Zur Finan-
zierung der Familienpflegezeit kann auf freiwilli-
ger Basis mit dem Arbeitgeber eine sogenannte 
Entgeltaufstockung unter Verwendung eines 
Wertguthabens vereinbart werden.

Personen, die die Familienpflegezeit in Anspruch 
nehmen, können zur Abfederung ihres Lohnaus-
falls ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für 
Familie und Zivilgesellschaft beantragen und er-
halten die jeweiligen Beträge monatlich ausge-
zahlt. Die Höhe des Darlehens richtet sich nach 
der Höhe des Lohnausfalls.

Weiterführende Informationen zu den Pflege- 
und Familienpflegezeitgesetzen finden sich im 
Webportal des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend unter: 
> www.bmfsfj.de

Weiterführende Informationen zur Beantragung 
der Familienpflegezeit finden Sie auf der Seite 
„Wege zur Pflege“ unter: 
> www.wege-zur-pflege.de

Entgeltaufstockung
Bei der Entgeltaufstockung erhält der Arbeit-
nehmende einen Gehaltsvorschuss auf seine 
Arbeitsleistung, der zeitverzögert wieder ausge-
glichen wird. 

BEISPIEL: Eine pflegende Tochter reduziert ihre 
Arbeitszeit von 100 % auf 50 % und erhält den-
noch 75 % des letzten Bruttogehaltes. Nach Be-
endigung der Familienpflegezeit stockt sie ihre 
Arbeitszeit wieder auf 100 % auf und erhält wei-
terhin 75 % des Bruttogehaltes, bis die Differenz 
ausgeglichen ist. 

Hier erhält die Arbeitnehmerin seitens des Be-
triebes einen Gehaltsvorschuss auf ihre Arbeits-
leistung, die sie zeitverzögert nach Beendigung 
der Familienpflegezeit erbringt.

Pflegezeit und Familien- 
pflegezeit sind kombinierbar
Wird die Familienpflegezeit im Anschluss 
an eine Pflegezeit genommen, so muss 
dies dem Arbeitgeber drei Monate vorher 
mitgeteilt werden. Grundsätzlich kann die 
gesamte Pflege- und Familienpflegezeit 
pro Pflegesituation nicht mehr als 24 Mo-
nate betragen. 

3.3	 BRÜCKENTEILZEIT 

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) re-
gelt den Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit 
von Arbeitnehmenden

•	 in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeitenden, 
•	 die länger als sechs Monate im Unternehmen 
beschäftigt sind,

•	 ihre Arbeitszeit für einen Zeitraum von min-
destens einem, höchstens jedoch für fünf 
Jahre reduzieren.  

Der Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit mit 
konkreter Benennung des Zeitraums muss min-
destens drei Monate vorher in Textform gestellt 
werden. Wird dieser Zeitraum nicht eingehalten, 
kann dies ein Ablehnungsgrund sein. Auch kann 
der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen den 
Antrag auf befristete Teilzeit ablehnen, muss 
dies jedoch darlegen und beweisen. Aufseiten 
des Arbeitgebers liegt eine Erörterungspflicht 
mit dem Ziel, eine passende Vereinbarung zu 
erlangen. Spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Beginn der Verringerung der Arbeits-
zeit muss der Arbeitgeber dem Mitarbeitenden 
schriftlich seine Entscheidung mitteilen. Erfolgt 
diese schriftliche Entscheidungsmitteilung nicht, 
so gilt der Antrag als angenommen.

Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
> www.youtube.com/
watch?v=Sggqx5oISZ0

TIPP

http://www.bmfsfj.de
http://www.wege-zur-pflege.de
http://www.youtube.com/watch?v=Sggqx5oISZ0
http://www.youtube.com/watch?v=Sggqx5oISZ0
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4. PFLEGEVERSICHERUNG 
Die Pflegeversicherung sichert das soziale Risiko einer Pflege-
bedürftigkeit teilweise ab. Zu den Leistungen der Pflegever-
sicherung, allen Fragen der Pflegegradbeantragung und der 
Pflegebedürftigkeit haben Sie Anspruch auf eine individuelle 
Pflegeberatung bei den Pflegekassen oder den regionalen Pfle-
geberatungsstellen. Für privatversicherte Personen mit Pflegebe-
darf ist die Compass Pflegeberatung GmbH für die Pflegebera-
tung zuständig, die Sie unter Tel. 0800/101 88 00 erreichen.
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4.1	 ÜBERSICHT DER LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG 

Pflegegeld
monatlich — 347 € 599 € 800 € 990 €

Pflegedienst
(Pflegesachleistungen)
monatlich

—
796 € 1.497 € 1.859 € 2.299 €

Bis zu 40 % der Pflegesachleistungen können für anerkannte Entlastungsleistungen  
verwendet werden.

Kombinations- 
leistungen —

Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, besteht der Anspruch auf ein  
anteiliges Pflegegeld. Werden z. B. 60 % der Sachleistungen verbraucht, können  
noch 40 % der Geldleistungen ausgezahlt werden.

Tagespflege
monatlich — 721 € 1.357 € 1.685 € 2.085 €

Entlastungsbetrag
monatlich

131 €
(im Pflegegrad 1 auch für die Grundpflege einsetzbar)

Verhinderungspflege
jährlich —

Bis zu 1.685 € je Kalenderjahr für höchstens 6 Wochen (Ausnahme: stundenweise  
Inanspruchnahme). Der Betrag kann um 843 € auf bis zu 2.528 € erhöht werden, wird 
dann auf den Leistungsanspruch der Kurzzeitpflege angerechnet.

Kurzzeitpflege
jährlich —

Bis zu 1.854 € je Kalenderjahr (für max. 8 Wochen). Der Betrag kann  
auf bis zu 3.539 € erhöht werden, wird dann auf den Leistungsanspruch der  
Verhinderungspflege angerechnet. 

Gem. Jahresbetrag* — — — 3.539 € 3.539 €

Pflegehilfsmittel und 
Umbaumaßnahen

Technische Hilfsmittel: vorrangig leihweise, Verbrauchsmittel: 42 € pro Monat,  
Wohnumfeldverbesserung: bis zu 4.180 €

Soziale Sicherung
der Pflegeperson —

Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung werden  
geleistet, wenn die Pflegeperson: 
• mind. 10 Stunden wöchentlich, an mind. 2 Tagen/Woche pflegt
• nicht mehr als 30 Std./wöchentlich erwerbstätig ist
• noch keine Vollrente bezieht 
Pflegepersonen, die mind. 10 Std. wöchentlich an mind. 2 Tagen/Woche pflegen,  
sind beitragsfrei unfallversichert.

Pflegeunterstützungs-
geld jährlich

Lohnersatzleistung für Beschäftigte in Höhe von 90 % des Nettolohns für max. 10 Arbeitstage  
je Pflegebedürftigen und Kalenderjahr (für die Organisation einer akut auftretenden Pflegesituation)  

Stationäre Pflege 
(Heim) monatlich 131 € 805 € 1.319 € 1.855 € 2.096 €

Leistungen in  
amb. Wohngruppen 
monatlich

224 €

Pflegeberatung 
und Pflegekurse Ja

*aus Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege (für Menschen unter 25 Jahre mit Pflegegrad 4 oder 5).

  Ambulanter Bereich

  Stationärer Bereich/Wohngruppen

  Allgemein

Leistungen der Pflegeversicherung
„Was steht mir zu?“

Gültig ab 01.01.2025

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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4.2	 PFLEGEGRADE 

Altersbedingte Veränderungen mit nachlassen-
den Kräften, chronische Erkrankungen oder akute 
Ereignisse wie beispielsweise ein sturzbedingter 
Bruch des Oberschenkelhalses können zu einer 
Pflegebedürftigkeit führen. Die Pflegebedürftig-
keit muss voraussichtlich länger als sechs Mo-
nate bestehen. Die Pflegegrade stehen für die 
Ausprägung einer Pflegebedürftigkeit und legen 
den Umfang der Leistungsansprüche an die Pfle-
geversicherung fest. Es werden fünf Pflegegrade 
unterschieden. Um Leistungen von der Pflege-
kasse zu erhalten, muss eine Pflegebedürftig-
keit durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MD) festgestellt werden. Hierzu wird 
bei der Pflegekasse (die stets der zuständigen 
Krankenkasse angeschlossen ist) der pflege-
bedürftigen Person ein Antrag auf Pflegegrad 
gestellt. Dieser wird im Rahmen einer Pflege-
begutachtung anhand eines umfangreichen Fra-
genkatalogs durch den MD ermittelt. Hier wird 
maßgeblich geschaut, inwieweit die täglichen 
Anforderungen von der hilfebedürftigen Person 
selbstständig bewältigt werden können und wel-
che Fähigkeiten hierzu zur Verfügung stehen. 

Weiterführende Informationen zur Pflegebegut-
achtung finden Sie bei der Verbraucherzentrale. 
> www.verbraucherzentrale.de

•	 Weitere Pflegegeld-Erhöhung 2028 – Das Pflegegeld, wie alle anderen Leistun-
gen auch, wird alle drei Jahre an die Preisentwicklung angepasst. Somit gibt es die 
erste dynamische Preisanpassung am 01.01.2028.

•	 Entlastungsbudget – Zum 01.07.2025 werden die Verhinderungspflege und die Kurz-
zeitpflege zusammengeführt im Entlastungsbudget in einer Höhe von 3.539 Euro. Hier-
durch können beide Leistungen passgenauer auf die jeweilige Pflegesituation angepasst 
werden. 

•	 Ausnahme Entlastungsbudget für Kinder mit Pflegebedürftigkeit (bis 25 Jahre):  
Pflegebedürftige Kinder bis 25 Jahre mit Pflegegrad 4 oder 5 erhalten bereits ab dem 
01.01.2024 das Entlastungsbudget in Höhe von 3.386 Euro. Ab dem 01.07.2025 erhöht 
sich das Entlastungsbudget auf 3.539 Euro. 

4.3	 PFLEGEBERATUNG 

Bei der Pflegeberatung geht es um alle Fragen 
rund um das Thema Pflege. Vertraulich werden 
mit Zustimmung aller Beteiligten umfassend 
die Pflegesituation und die Situation der an der 
Pflege beteiligten Personen erfasst und gemein-
sam passende Lösungen für die gegenwärtige 
Situation und die beteiligten Personen erarbei-
tet. Hierzu wird bei der Organisation der Pflege 
unterstützt und regionale Kontakte hergestellt. 
Pflegeberatung wird von den Pflegekassen so-
wie von kommunalen Pflegeberatungsstellen 
angeboten. Die Pflegeberatung richtet sich an 
Personen, die bei ihrer Pflegeversicherung einen 
Pflegegrad beantragen wollen oder bereits einen 
Pflegegrad erhalten haben, und an Personen, die 
andere pflegen. Nicht nur zu Beginn einer Pflege-
situation, sondern auch im Verlauf ist es hilfreich, 
sich bei den Veränderungsmomenten zur Pflege 
beraten zu lassen. 

Erste Informationen zu Hilfsangeboten  
für pflegende Angehörige finden Sie bei 
dem Pflegewegweiser NRW.  
> www.pflegewegweiser-nrw.de

TIPP

http://www.verbraucherzentrale.de
http://www.pflegewegweiser-nrw.de
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Die Pflegeberatung  
hilft Personen, die einen  
Pflegegrad beantragen  
wollen, aber auch  
Personen, die andere  
pflegen …
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5. REGELUNGEN ZUM VOR
SORGENDEN UND STELL

VERTRETENDEN ENTSCHEIDEN 
Selbstbestimmt zu leben, gelingt nur, wenn auch für die Situa
tionen, in denen das eigene Entscheiden eingeschränkt oder nicht 
möglich ist, vorgesorgt ist. Hierzu gibt es in Deutschland drei Ver-
fügungsarten: die Vorsorgevollmacht, die Patientenverfügung 
und die Betreuungsverfügung. Diese Verfügungen greifen dann, 
wenn Sie geistig oder körperlich nicht mehr dazu in der Lage 
sind, Entscheidungen für sich zu treffen und Ihr Leben eigenstän-
dig zu organisieren.
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5.1	 VORSORGEVOLLMACHT 

Im Verlauf des Lebens kann es zu Situationen 
kommen, in denen aufgrund von schwerer Er-
krankung oder eines Unfalls keine eigenen Ent-
scheidungen getroffen werden können. Mit einer 
Vorsorgevollmacht kann vorsorgend in gesunden 
Zeiten festgelegt werden, wer in diesen Situa-
tionen stellvertretend entscheidet. Die bevoll-
mächtigte Person übernimmt dann im Sinne der 
Bevollmächtigung Vermögensfragen. Auch kann 
sie dies in gesundheitlichen und anderen persön-
lichen Belangen tun. Auf dem Webportal des 
Bundesministeriums für Justiz finden Sie weiter-
führende Informationen zur Vorsorgevollmacht 
und einen Vordruck der Vorsorgevollmacht zum 
selbst ausfüllen. 

Weitere Informationen finden Sie in einem Video 
des Justizportals Nordrhein-Westfalens. 
> www.youtube.com/watch?v=hAwWUhkYI90 

5.2	 PATIENTENVERFÜGUNG 

Für den Fall der Entscheidungs- und Einwil-
ligungsunfähigkeit kann mit einer Patienten-
verfügung im Voraus festgelegt werden, wie in 
bestimmten Situationen ärztlich zu handeln ist. 
Die Patientenverfügung ermöglicht das Selbst-
bestimmungsrecht auch in Situationen fehlen-
der Einwilligungsfähigkeit, z. B. aufgrund von 
Bewusstlosigkeit. In erster Linie richtet sich die 
Patientenverfügung an die Ärztin oder den Arzt 
und das Behandlungsteam. Grundsätzlich ist die 
Patientenverfügung verbindlich. Unterstützend 
für die Entscheidungsfindung auf Basis der Pa-
tientenverfügung ist es hilfreich, in regelmäßigen 
Abständen die eigene Willensbekundung auf ihre 
Aktualität hin zu prüfen und diese Überprüfung 
mit Datum und Unterschrift zu dokumentieren. 

Weiterführende Informationen zur Patienten
verfügung finden Sie beim Bundesministerium 
für Gesundheit.
> www.bundesgesundheitsministerium.de

26	  im § 1358 BGB verankert

27	  Vgl. § 1896 BGB (1)

28	  Vgl. § 1896 BGB (2)

5.3	 NOTVERTRETUNGSRECHT 
FÜR EHEGATTEN 

Das Notvertretungsrecht umfasst das beschränk-
te Recht der Ehegatten sowie den eingetragenen 
Lebenspartnerschaften auf gegenseitige Ver-
tretung in Gesundheitsangelegenheiten für den 
Zeitraum von maximal 6 Monaten. Dieses Vertre-
tungsrecht26 wird wirksam, wenn bei fehlender 
Vorsorgevollmacht oder gesetzlichen Betreuung 
ein Ehegatte /eine Ehegattin, ein eingetragener 
Lebenspartner /eine eingetragene Lebenspart-
nerin aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krank-
heit selbst nicht in der Lage ist, in ärztliche Ein-
griffe einzuwilligen oder Behandlungsverträge 
abzuschließen. Sobald die Voraussetzungen für 
das Vertretungsrecht entfallen, endet dieses.

Weitere Informationen und das Formular zur Ehe- 
gattennotverordnung finden Sie bei der Bundes-
ärztekammer. > www.bundesaerztekammer.de

5.4	 BETREUUNGSRECHT UND  
BETREUUNGSVERFÜGUNG 

Nur wenn eine Person aufgrund einer psychi-
schen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung ihre Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen 
kann, kann eine Betreuung eingerichtet werden.27 

Bei den Angelegenheiten kann es sich um Ver-
mögens-, Renten- oder Wohnungsprobleme, 
aber auch um Fragen der Gesundheitsfürsorge 
oder des Aufenthalts handeln. Betreuer:innen 
dürfen nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen die Betreuung erforderlich ist.28 

Mit einer Betreuungsverfügung kann im Vorfeld 
eine Person festgelegt werden, die im Fall einer 
notwendigen Betreuung vom Betreuungsgericht 
als Betreuer:in berufen wird. Die Betreuungs-
verfügung berechtigt nicht zur Vertretung bei 
Rechtsgeschäften. Weiterführende Informatio-
nen zum Betreuungsrecht und auch zum Betreu-
ungsverfahren finden Sie in einer Broschüre des 
Bundesministeriums der Justiz. > www.bmj.de > 
Service > Broschüren und Infomaterial

http://www.youtube.com/watch?v=hAwWUhkYI90
http://www.bundesgesundheitsministerium.de
http://www.bundesaerztekammer.de
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6. PFLEGESENSIBLES  
UNTERNEHMEN ENTWICKELN 

Viele Unternehmen haben bereits erste Erfahrungen mit der Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege bei Mitarbeitenden gesammelt. 
Mit kaum zeitlichem Vorlauf werden pragmatisch Einzelfall- 
Lösungen für die pflegenden Beschäftigten gefunden. Aufgrund 
der erwartbar zunehmenden Anzahl der Mitarbeitenden, die ihre 
Berufstätigkeit mit familialen Pflegeaufgaben vereinbaren, ist es 
hilfreich, im Unternehmen pflegesensible Strukturen aufzubauen. 
Hierzu ist es notwendig, sich ein Bild davon zu verschaffen, wie 
viele Mitarbeitende im Betrieb ihre Berufstätigkeit mit familialen 
Pflegeaufgaben vereinbaren. Auf Grundlage dieser Erhebung 
wird ein betriebsspezifisches Vereinbarkeitskonzept erarbeitet.  
Es bedarf einer klaren Unternehmensentscheidung, sich pflege-
sensibel aufzustellen, die pflegenden Beschäftigten bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege zu unterstützen und auf diese 
Weise zur Fachkräfte- und Personalsicherung im Unternehmen 
beizutragen. Diese Entscheidung wird Teil der Führungskultur 
und ist sowohl innerbetrieblich als auch außen wahrnehmbar.  
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6.1	 LANDESPROGRAMM VER
EINBARKEIT VON BERUF & 
PFLEGE NRW 

Das Landesprogramm Vereinbarkeit von Beruf 
& Pflege NRW hat die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege in NRW zum 
Ziel. Durch die nachhaltige Unterstützung be-
rufstätiger pflegender Angehöriger und damit 
die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit von 
pflegenden Mitarbeitenden wird ein Beitrag zur 
Fachkräftesicherung geleistet. Es wird vom Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
NRW, den Landesverbänden der Pflegekassen 
und dem Verband der Privaten Krankenversiche-
rung gefördert. Im Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe (KDA) in Köln ist das Servicezentrum Pfle-
gevereinbarkeit NRW eingerichtet und mit der 
Koordinierung der Umsetzung des Landespro-
gramms beauftragt. Am Landesprogramm kön-
nen sich alle Unternehmen in NRW beteiligen, 
die bereits Angebote zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Pflege für ihre Mitarbeitenden anbieten, 
diese gerade implementieren oder die vorhaben, 
Angebote zu implementieren. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Web-
site des Landesprogramms.
> www.berufundpflege-nrw.de

Charta zur „Vereinbarkeit von Beruf &  
Pflege NRW“
Unternehmen können mit dem Zeichnen der 
Charta zur „Vereinbarkeit von Beruf & Pflege 
NRW“ am Landesprogramm teilnehmen. Die 
Charta verhilft dazu, das Engagement zur Pfle-
gevereinbarkeit im und außerhalb des Unter-
nehmens sichtbar zu machen. Vor allem mit Blick 
auf die angespannte Fachkräftesituation kann 
die Charta, die auch als digitales Signet auf der 
Webseite geführt werden kann, einen Vorteil 
bedeuten. Die Charta-Unternehmen bekommen 
Zugang zum digitalen Portal des Landespro-
gramms. Hier befinden sich aktuelle Informatio-
nen zur Vereinbarkeit, Möglichkeiten zum Aus-
tausch und zum Vernetzen. Es können kostenfrei 
betriebliche Pflege-Guides qualifiziert werden, 
die bei der Umsetzung ihrer Tätigkeit vom Ser-
vicezentrum unterstützt werden.  

29	 Der betriebliche Pflegekoffer wurde ursprünglich in analoger Form im Rahmen des Projekts PFAU – Pflege-Arbeit-Unter-
nehmen im Kreis Coesfeld entwickelt und 2011 veröffentlicht und im Rahmen des Landesprogramms „Vereinbarkeit Beruf & 
Pflege“ NRW weiterentwickelt.

Betriebliche Pflege-Guides
Betriebliche Pflege-Guides sind Beschäftigte ei-
nes Unternehmens, die eine Qualifizierung zum 
Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
absolviert haben. Sie informieren, sie sensibilisie-
ren für das Pflegevereinbarkeitsthema und unter-
stützen Kolleginnen und Kollegen, die Angehö-
rige pflegen oder sich auf eine Pflegesituation 
vorbereiten wollen. Als Vertrauenspersonen ge-
ben sie erste Orientierung und leiten Informatio-
nen über externe Hilfs- und regionale Beratungs-
netze weiter. Ergänzend informieren sie über die 
Vereinbarkeitsangebote im Unternehmen und die 
gesetzlichen Regelungen. Betriebliche Pflege-
Guides sind eingebunden in die Strukturen des 
innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements 
und der Personalpolitik. Jeder Mitarbeitende, der 
Interesse hat, kommunikationsstark und bereits 
gut im Unternehmen vernetzt ist, kann betrieb-
licher Pflege-Guide werden. Die Qualifizierung 
zum betrieblichen Pflege-Guide ist ein kosten-
freies Angebot der AOK Rheinland/Hamburg und 
der AOK NordWest. Die betrieblichen Pflege-
Guides erhalten über den betrieblichen Pflege-
koffer alle notwendigen Informationen etwa über 
Kursangebote, Informationsmaterialien – auch 
mit Ansprechpersonen und Möglichkeiten in der 
jeweiligen Region. 

Mehr Informationen zum Thema betriebliche  
Pflege-Guides erhalten Sie unter: 
> www.berufundpflege-nrw.de/ 
anmeldung-pflege-guide

Betrieblicher Pflegekoffer NRW
Der betriebliche Pflegekoffer NRW29 ist eine 
thematisch gegliederte digitale Informations-
sammlung rund um das Thema der Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege. Als Herzstück des 
betrieblichen Pflegekoffers gibt es eine struktu-
rierte und regionalisierte Checkliste, mit deren 
Hilfe passgenaue Informationen und regionale 
Kontaktadressen zu finden sind. Der betriebliche 
Pflegekoffer ist konzipiert als Informationsquel-
le für die betrieblichen Pflege-Guides. Er eignet 
sich aber auch in Unternehmen ohne betriebliche 
Pflege-Guides für Mitarbeitende in der Personal-
abteilung, um rasch auf kurzem Weg pflegende 

www.berufundpflege-nrw.de
https://www.berufundpflege-nrw.de/anmeldung-pflege-guide
https://www.berufundpflege-nrw.de/anmeldung-pflege-guide
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Beschäftigte zu unterstützen. Alle Unternehmen, 
die die Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege unterzeichnen und somit dem Landespro-
gramm beitreten, erhalten kostenfreien Zugang 
zum betrieblichen Pflegekoffer NRW.

6.2	 VEREINBARKEITSKONZEPT 

Zu Beginn der Entwicklung eines Pflegeverein-
barkeitskonzeptes lohnt es, die bestehenden 
Maßnahmen und Pfade im Betrieb, die das The-
ma der Pflegevereinbarkeit berühren, miteinzu-
beziehen. Hierzu kann auf das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement, den Arbeitsschutz, die 
Sozialberatung, die Personalabteilung oder auch 
die Mitarbeitenden-Vertretung zugegangen wer-
den. Vereinbarkeit gelingt dann, wenn sowohl 
die Arbeitssituation als auch die Pflegesituation 
bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. Hier 
ist der Arbeitgeber stets beteiligt und benötigt 
die Information zu den Vereinbarkeitsherausfor-
derungen des pflegenden Beschäftigten. Durch 
ein Pflegevereinbarkeitskonzept im Unterneh-
men gelingt es, Strukturen zu entwickeln, die al-
len Mitarbeitenden mit Pflegeverantwortung zur 
Verfügung stehen. 

Definition der Zielgruppe

Die Personengruppe, für die die Maßnahmen zur 
Pflegevereinbarkeit entwickelt werden, ist sehr 
heterogen. Denn es werden Eltern bzw. Schwie-
gereltern, Partner:innen oder auch Kinder mit al-
tersunabhängigem Hilfebedarf gepflegt. Neben 
altersbedingtem Selbstständigkeitsverlust kön-
nen auch durch plötzliche schwere Erkrankun-
gen, durch akute Phasen bei chronischer Erkran-
kung oder infolge von Unfällen Pflegesituationen, 
die schwer mit der Erwerbstätigkeit zu vereinba-
ren sind, entstehen. Folglich liegt nicht bei jeder 

30	 Denn um einen Pflegegrad zu erhalten, muss die Pflegesituation voraussichtlich sechs Monate und länger dauern. Somit 
kann eine Pflegevereinbarkeitssituation auch einer anhaltenden Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad vorgeschaltet sein. 

Situation von Pflegevereinbarkeit auch ein Pfle-
gegrad vor.30 Ob eine Person ihre Berufstätigkeit 
mit Pflegeaufgaben vereinbart, kann mit dem 
Selbsteinschätzungsbogen aus dem Anhang 
ermittelt werden. Gleichzeitig sind die Orte, wo 
die Pflege verantwortet wird, verschieden. Die 
pflegenden Mitarbeitenden können im gleichen 
Haushalt wie die pflegebedürftige Person leben 
oder in der Nähe mit getrennten Haushalten oder 
die Person mit Pflegebedarf lebt an einem ent-
fernten Ort. Die jeweiligen Versorgungsorte wir-
ken sich auf die passgenauen Vereinbarkeitsan-
gebote aus. Auch hat es einen Einfluss, ob allein 
oder in einem familialen Netzwerk gepflegt wird. 
Die Gruppe der pflegenden Beschäftigten ist so-
wohl in Vollzeit als auch in Teilzeit erwerbstätig. 

Maßnahmen zur Pflegevereinbarkeit 
allgemein

Die Maßnahmen zur Pflegevereinbarkeit im Un-
ternehmen sind gerahmt von einer vereinbar-
keitssensiblen Unternehmenskultur. Durch fle-
xible Arbeitszeitmodelle können Lösungen für die 
sich zeitlich überschneidenden oder zueinander 
in Konkurrenz stehenden Anforderungen an die 

Selbsteinschätzung  zur Vereinbarung von Beruf & PflegeHelfen oder unterstützen Sie jemanden in Ihrem Umfeld?  Nein, aktuell nicht.     Aktuell sind Sie kein:e pflegende:r Angehörige:r. Wenn wir von pflegenden An- 

gehörigen sprechen, meinen wir Personen, die in ihrem Umfeld Personen regelmäßig unterstützen, damit  

sie weiter möglichst selbstständig leben können. Aber Pflege geht uns alle an. Vielleicht auch jemanden in 

Ihrem Umfeld.  
 „Ja“ oder „Ich bin mir nicht sicher“.     Überprüfen Sie, ob Sie regelmäßig eine oder mehrere der folgenden 

Tätigkeiten für eine Person mit Hilfebedarf übernehmen, und schätzen Sie, wie viel Zeit Sie 

durchschnittlich pro Woche damit verbringen. 

Wenn ja: Wobei unterstützen Sie?Pflege kann auch anderes sein. Tragen Sie gern andere Tätigkeiten 

auch ein, bei denen Sie unterstützen.
Unterstützung oder Übernahme des Einkaufs Unterstützung oder Übernahme der Wäschepflege Unterstützung oder Übernahme der Post- und Bankgeschäfte 

Unterstützung aus der Entfernung (telefonisch, organisatorisch, 

gelegentlich vor Ort …)  
Unterstützung bei der Tagesstrukturierung durch wiederkehrende 

Telefonate 

Besuche, „um kurz nach dem Rechten zu schauen“ Begleitung in ärztliche Praxen 
Unterstützung beim Kochen 

Unterstützung beim Duschen oder Baden Unterstützung bei der Körperpflege Unterstützung oder Übernahme der Medikamentenbeschaffung und/

oder Medikamentengabe 
nächtliche Begleitung bei Toilettengängen 

Kreuzen Sie  bitte an. Mehr-fachnennungen möglich

Schätzen Sie dendurchschnitt-lichen Zeitauf-wand/Woche ein.

  

Summe des durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwandes: 

Unser Selbsteinschätzungsbogen im Anhang  
gibt einen ersten Anhaltspunkt zur Analyse der eigenen Pflegesituation. 
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Erwerbstätigkeit und die Pflegesituation gefun-
den werden. Ergänzend kann durch Anpassung 
der Arbeitsorganisation sowie des Arbeitsortes 
Pflegevereinbarkeit gelingen. Die auch kommu-
nikative Enttabuisierung der Pflegevereinbarkeit 
unterstützt eine pflegesensible Unternehmens-
kultur. 

Flexible Arbeitszeitmodelle
Im Sinne der Pflegevereinbarkeit sind Strukturen 
für eine höhere Arbeitszeitsouveränität der pfle-
genden Mitarbeitenden notwendig. Hierdurch 
können besonders bei nicht komplexen Pflege-
situationen zeitliche Einschränkungen der Er-
werbstätigkeit durch Überschneidungen mit den 
Pflegeaufgaben dynamisch kompensiert werden. 
Die Ausgestaltung flexibler Arbeitszeiten kann 
sehr verschieden ausfallen. Mit Gleitzeitmodel-
len oder der individuellen Anpassung des beste-
henden Gleitzeitmodells und Arbeitszeitkonten 
können pflegevereinbarende Mitarbeitende ihre 
Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen. Auch 
komprimierte Arbeitszeit kann bei pflegenden 
Mitarbeitenden, bei denen die zu pflegende Per-
son weiter entfernt lebt, eine große Unterstüt-
zung sein. Kurzfristig gewährter Sonderurlaub 
oder auch Teilzeitangebote können vereinbar-
keitsfördernd sein. Flexible Arbeitszeitmodelle 
haben auch Einfluss auf die Arbeitsorganisation. 
Beispielsweise sind Zeitpunkt und Dauer von Be-
sprechungen anzupassen. In regelmäßigen Per-

sonalgesprächen sollten die jeweiligen verein-
barten Arbeitsmodelle auf ihren Nutzen überprüft 
und ggf. angepasst werden. Hier sind besonders 
auch die möglichen gesundheitlichen Folgen für 
den Mitarbeitenden zu betrachten. 

Den rechtlichen Rahmen für alle flexible Arbeits-
zeitmodelle setzt das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG).

Gleitzeitmodelle: Bei Gleitzeitmodellen werden 
gemeinsam eine passende verbindliche Kern-
arbeitszeit und ein Zeitrahmen festgelegt, in-
nerhalb dessen gearbeitet wird. Der vereinbarte 
Zeitrahmen für die Erwerbstätigkeit dient auch 
dem Gesundheitsschutz. Alternativ kann anstelle 
der vereinbarten Kernarbeitszeit mit den Vorge-
setzten ein Zeitfenster festgelegt werden, inner-
halb dessen bedürfnisorientiert gearbeitet wird. 

Arbeitszeitkonten: Arbeitszeitkonten geben 
pflegenden Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre 
Erwerbstätigkeit vor allem dann, wenn es not-
wendig ist, stundenweise oder auch mal einen 
ganzen Tag Pflegeaufgaben zu übernehmen, 
flexibel zu gestalten. Die Arbeitszeitkonten mit 
der real geleisteten Arbeitszeit können monatlich 
oder auch jährlich abgerechnet werden. Diese 
höhere Flexibilität ist besonders in den instabilen 
und krisenhaften Pflegesituationen eine große 
Unterstützung. Es kann vor- oder auch nachge-

Durch einen offenen Umgang mit dem Thema der Pflegevereinbarkeit im Team  
können für alle Beteiligten passgenaue Lösungen gefunden werden. 
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arbeitet werden. Arbeitszeitkonten setzen bei 
den pflegenden Mitarbeitenden ein gutes Selbst-
management und eigenes Gesundheitsbewusst-
sein voraus. 

Komprimierte Arbeitszeit: Lebt die zu betreu-
ende Person an einem entfernteren Wohnort 
und wird dort gegebenenfalls auch im Netzwerk 
von anderen Personen mit begleitet, so kann 
die komprimierte Arbeitszeit eine große Unter-
stützung sein, um als beschäftigte Person mit 
Pflegeverantwortung regelmäßig bei der zu pfle-
genden Person vor Ort zu sein. So können ge-
meinsam mit der Person mit Pflegebedarf und 
dem unterstützenden Netzwerk Absprachen für 
eine sichere Versorgung getroffen werden. Bei 
der komprimierten Arbeitszeit kann zum Bei-
spiel die Wochenarbeitszeit auf vier statt auf fünf 
Arbeitstage verteilt werden. Hierdurch kann das 
verlängerte Wochenende für die Sorgearbeit vor 
Ort genutzt werden. 

Kurzfristiger Sonderurlaub: Ergänzend zu den 
Angeboten des Pflege- und Familienpflegezeit-
gesetzes können Unternehmen für pflegende 
Mitarbeitende eine bestimmte Anzahl von Son-
derurlaubstagen anbieten. Diese können kurz-
fristig ggf. auch stundenweise für Begleitungen 
zu Untersuchungen, bei unerwarteten Verände-
rungen der Pflegesituation oder zur Organisation 
der Pflegesituation o. Ä. genutzt werden. 

Arbeitszeitreduktion: Mit zunehmender Dauer 
und komplexer werdenden Pflegesituation kann 
es notwendig werden, für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege die Arbeitszeit zu reduzieren. 
Hierbei lohnt es, vollzeitnahe Arbeitszeiten an-
zustreben, um finanzielle und karrierebezogene 
Auswirkungen zu minimieren. In einem indivi-
duellen Beratungsgespräch zur Arbeit in Teilzeit 
sollte auch die Möglichkeit der Pflegezeit mit-
gedacht und auch eine spätere Stundenaufsto-
ckung anvisiert werden.  

Flexible Arbeitsorganisation

Enge Zeitpläne, hohe organisatorische Flexibilität 
und ständige Telefonbereitschaft sind entschei-
dende Belastungsfaktoren für Beschäftigte mit 
Pflegeaufgaben. Oft ist der Tag straff durchorga-
nisiert und bietet wenig Raum für Zeitpuffer. Un-

vorhergesehene Ereignisse in der Pflegesituation 
können leicht zu Arbeitsunterbrechungen oder 
eingeschränkter Flexibilität am Arbeitsplatz füh-
ren. Daher ist eine flexible Arbeitsorganisation 
besonders unterstützend für pflegende Beschäf-
tigte. Hierzu können Arbeitsprozesse oder auch 
Arbeitsorte für die Pflegevereinbarkeit angepasst 
werden. Die Organisation von Arbeit und Pflege 
ist in der Regel kein einmaliger Vorgang. Da sich 
die Anforderungen in beiden Bereichen schnell 
ändern können, ist es sinnvoll, regelmäßig zu 
überprüfen, ob die getroffenen Absprachen noch 
passen. Selbstverständlich ist es auch ein Geben 
und Nehmen – die betrieblichen Belange und 
Rahmenbedingungen spielen beim Finden der 
geeigneten Lösungen eine zentrale Rolle.

Diese Anpassungen können im begleitenden 
Dialog zwischen Vorgesetzten und/oder betrieb-
lichen Pflege-Guides mit den pflegenden Be-
schäftigten im Unternehmen situationsbezogen 
gemeinsam ausgehandelt werden.

Arbeitsabläufe/Prozesse: Beim Arbeiten im 
Team kann die Übernahme von Pflegeaufgaben 
eines Teammitglieds Auswirkungen auf das gan-
ze Team und die gemeinsamen Arbeitsprozesse 
haben (wenn z. B. die Arbeitszeiten aufgrund von 
Pflege deutlich reduziert werden). Die Situation 
verlangt unter Umständen eine zeitweilige Kom-
pensation vom Team durch Mehrarbeit oder häu-
figere Reisetätigkeiten. Die Sorge für einen pfle-
gebedürftigen Menschen führt auch dazu, dass 
es zu plötzlichen, kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rungen kommen kann (z. B. bei einer Erkrankung, 
die den Besuch der Tagespflege verhindert, oder 
einem Ausfall der professionellen Strukturen). 
Für diese Fälle sollten im Team vorausschauend 
verlässliche Vertretungsregelungen getroffen 
werden. Dies nimmt Stress und beugt Irritationen 
in den betrieblichen Abläufen vor.

Flexible Arbeitsorte: Eine Reihe von Arbeitsleis-
tungen müssen nicht immer vor Ort im Unterneh-
men erbracht werden. In manchen Branchen und 
betrieblichen Arbeitsbereichen ist mobiles Arbei-
ten oder Homeoffice möglich. Auch hier sind vie-
le Zwischenformen vereinbar. Diese reichen von 
dem Angebot, zeitweilig – z. B. bei häuslichen 
Notfällen – Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, 
über den Wechsel von festgelegten Präsenz- 
und Heimarbeitstagen bis zum vollständigen 
Homeoffice oder mobilen Arbeiten. Neben dem 
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Einsparen von Fahrtzeiten sind die Beschäftig-
ten durch die Flexibilisierung des Arbeitsortes 
für ihre pflegebedürftigen Angehörigen leichter 
erreichbar. Ist dies nicht möglich, können andere 
Regelungen eine kontinuierliche telefonische Er-
reichbarkeit der Beschäftigten für ihre Angehöri-
gen sichern. 

Vereinbarkeitssensible Kommunika-
tion 

Unternehmen besitzen in der Regel eine Reihe 
von Kommunikationskanälen, über die auf be-
stehende Pflegevereinbarkeitsangebote und ent-
sprechende betriebliche Regelungen aufmerk-
sam gemacht werden kann. Zu den geeigneten 
Maßnahmen zur Kommunikation des Themas 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege gehören bei-
spielsweise Aushänge am Schwarzen Brett so-
wie – wenn vorhanden – entsprechende Artikel 
in der Mitarbeitenden-Zeitung, in den Social- 
Media-Kanälen oder im Intranet. Indem das The-
ma der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wie-
derkehrend bei Betriebsbesprechungen oder in 
anderen Besprechungskreisen auf die Tagesord-
nung gesetzt wird, sind im besten Fall alle Teams 
für die Pflegevereinbarkeit sensibilisiert. Wichtig 
ist aber auch, das Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege direkt mit den einzelnen Beschäftig-
ten anzusprechen – ggf. im Rahmen eines Mitar-
beitenden-Gesprächs. Hier können erste Hinwei-
se zu den Angeboten der besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege im Unternehmen mit An-
gabe der jeweiligen Kontaktpersonen gegeben 
werden. Auch sollten mögliche Weiterbildungs- 
und Entwicklungsperspektiven unter Berücksich-
tigung der Pflegevereinbarkeit erörtert werden. 

Arbeitsleistung muss nicht immer vor Ort im Unternehmen erbracht werden. In manchen Branchen 
und betrieblichen Arbeitsbereichen ist mobiles Arbeiten oder Homeoffice möglich. 

Vereinbarkeits-
angebote sind Teil einer 

familienfreundlichen 
Unternehmenskultur
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Konkrete Maßnahmen für die Einzel-
situation

Die Vereinbarkeitsbedürfnisse von pflegenden 
Mitarbeitenden unterscheiden sich von Situation 
zu Situation. Es gibt keine Standardlösungen, da 
die Anforderungen und Ressourcen der jeweili-
gen Arbeitssituationen als auch der jeweiligen 
Pflegesituationen sehr individuell sind. Ergän-
zend zu den oben beschriebenen allgemeinen 
Maßnahmen können folgende konkrete Maßnah-
men Lösungen für Einzelsituationen sein. 

Erreichbarkeit sicherstellen: Pflegevereinbar-
keit profitiert sehr von Regelungen und Maß-
nahmen der sicheren Erreichbarkeit. Hierzu zählt 
auch die Erlaubnis für pflegende Beschäftigte, 
während der Arbeitszeit in dringenden Situatio-
nen privat telefonieren zu dürfen. Auch entlasten 
Absprachen, dass während Besprechungen das 
Mobiltelefon angeschaltet sein darf. Dies gilt bei-
spielsweise, wenn auf Rückrufe aus dem Pflege-
netzwerk gewartet wird oder wenn die zu pfle-
gende Person dadurch Sicherheit erfährt, sich in 
Notfällen melden zu können.

Rücksichtnahme bei Mehrarbeit und Ge-
schäftsreisen: Zusätzliche Mehrarbeit oder 
auch Geschäftsreisen benötigen bei pflegenden 
Beschäftigten die direkte Absprache und die 
Berücksichtigung des zusätzlichen Organisa-
tionsaufwandes durch die Pflegeverantwortung. 
Gleichzeitig benötigt es hier ein verständnisvolles 
Team, welches dies mitträgt. 

Teamarbeit: Durch einen offenen Umgang mit 
dem Thema der Pflegevereinbarkeit im Team 
können für alle Beteiligten passgenaue Lösungen 
gefunden werden. Hier ist es notwendig, seitens 
der Teamleitung auf die Verteilungsgerechtigkeit 
und die Berücksichtigungen der verschiedensten 
Vereinbarkeitsthemen zu achten. Gleichzeitig gilt 
es, den betrieblichen Informationsfluss sicherzu-
stellen und die Arbeitsprozesse zu erhalten. 

Betriebliche Gesprächskreise für Mitarbeiten-
de mit Pflegeaufgaben: Gesprächskreise für 
Mitarbeitende mit Pflegeaufgaben unterstützen 
bei der konkreten Alltagsbewältigung von Arbeit 
und Pflege und dem Umgang mit kritischen Er-
eignissen. Es werden praktische Tipps und hilf-
reiche Informationen ausgetauscht. Ergänzend 

zu einem betrieblichen Gesprächskreis für pfle-
gende Beschäftigte kann auch an regionalen 
bestehenden Gesprächskreisen und Pflege-
selbsthilfegruppen teilgenommen werden. Die 
Ansprechpersonen der Pflegeselbsthilfe vor Ort 
finden sich bei den jeweiligen Kontaktbüros Pfle-
geselbsthilfe. > www.pflegeselbsthilfe.de

6.3	 VEREINBARKEITSSENSIBLE 
FÜHRUNGSKULTUR 

Die vereinbarkeitssensible Führungskultur ist 
dadurch gekennzeichnet, dass im Unternehmen 
offen über Pflegevereinbarkeit gesprochen wird, 
ohne negative Folgen für die Erwerbstätigkeit 
oder Karriere befürchten zu müssen. Pflegever-
einbarkeit wird als Lebensphase verstanden und 
die Mitarbeitenden, die Pflegeaufgaben in der 
Familie übernehmen, erhalten Verständnis für 
ihre Situation und gemeinsam erarbeitete indi-
viduelle Vereinbarkeitsangebote. Eine vereinbar-
keitssensible Personalführung findet handhab-
bare Lösungen für die Pflegevereinbarkeit und 
weiß die durch die Pflegetätigkeit erworbenen 
Kompetenzen für die Arbeit im Unternehmen 
einzubeziehen. Bestehende Vereinbarkeitsan-
gebote und Ansprechpersonen im Unternehmen 
sind den Personalverantwortlichen bekannt und 
werden von ihnen an ihre Mitarbeitenden weiter-
gegeben. In Einzelsituationen ist oft die Kombi-
nation verschiedener Vereinbarkeitsangebote 
wirksam. Hierzu ist die Bereitschaft der jeweili-
gen Führungsperson notwendig, gemeinsam mit 
dem Mitarbeitenden die komplexeren Vereinbar-
keitslösungen zu erarbeiten und in der Umset-
zung zu flankieren. 

Führungsworkshops zur  
Pflegevereinbarkeit

Mit gezielten Führungsworkshops zur Pflegever-
einbarkeit können die Führungspersonen für das 
Thema sensibilisiert werden. Sie lernen die un-
ternehmensinternen Ansprechpersonen zur Pfle-
gevereinbarkeit und die Vereinbarkeitsangebote 
kennen. Zusätzlich wird gezeigt, wie das Thema 
der Pflegevereinbarkeit bei den Mitarbeitenden 
angesprochen werden kann. 

https://pflegeselbsthilfe.de
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Kommunikation des Vereinbarkeits-
konzeptes intern

Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen 
besteht ein enger Kontakt zwischen den Füh-
rungspersonen und den Beschäftigten. Viele 
Absprachen werden „auf dem kurzen Dienst-
weg“ konstruktiv und individuell geregelt. Damit 
das Thema Pflegevereinbarkeit im Unternehmen 
sinnvoll verortet werden kann, müssen alle Be-
teiligten dafür sensibilisiert sein und vorbehalt-
los darüber gesprochen werden können. Um dies 
zu erleichtern, braucht es gezielte Informationen. 
Die Führungspersonen kennen die betrieblichen 
Unterstützungsmaßnahmen und geben die In-
formationen an ihre Teams weiter. Mit Postern, 

Flyern oder über andere digitale Medien kann auf 
das Thema der Pflegevereinbarkeit kontinuierlich 
sichtbar gemacht werden. Auch wiederkehren-
de Informationsveranstaltungen zum Vereinbar-
keitskonzept geben Wahrnehmungs- und Ge-
sprächsanlässe. 

6.4	 AUSSENDARSTELLUNG MIT 
VEREINBARKEITSKONZEPT 

Vereinbarkeitsangebote sind Teil einer familien-
freundlichen Unternehmenskultur. Hier gilt es, 
alle Mitarbeitende mit den unterschiedlichsten 
Vereinbarkeitsthemen im Blick zu haben. Dies 
fordert bei den Führungspersonen eine ver-
änderte Führungskompetenz. Die Fähigkeit 
der Problemlösung tritt an erste Stelle. In ihren 
Untersuchungen zur Arbeitgeberattraktivität er-
mittelt Anja Quednau, dass aus Sicht potenziel-
ler Bewerber:innen ein nicht familienfreundliches 
Unternehmen 12 % mehr Gehalt anbieten muss, 
um die mangelnde Vereinbarkeit auszugleichen. 
Daher sollte das bestehende Vereinbarkeitskon-
zept auch Teil der externen Kommunikation sein. 
Es sollte bei Stellenausschreibungen und auch in 
Vorstellungsgesprächen thematisiert werden. 

 Damit das Thema Pflegevereinbarkeit im Unternehmen sinnvoll verortet werden kann, müssen 
alle Beteiligten dafür sensibilisiert sein und vorbehaltlos darüber gesprochen werden können.

Pflegevereinbarkeit:  
gezielt informieren und  

sensibilisieren!
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EINEM TRAGFÄHIGEN VER- 

EINBARKEITSARRANGEMENT 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist für die pflegenden 
Beschäftigten sowohl abhängig von den betrieblichen Vereinbar-
keitsangeboten als auch von der Gestaltung des häuslichen Pfle-
gearrangements. 
Zur Gestaltung und Verbesserung des Pflegearrangements sind 
das Pflegeversicherungsgesetz, das Betreuungsgesetz, die 
Regelungen zur Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfü-
gung wichtig. Angebote zur Unterstützung im Alltag, finanziert 
durch den monatlichen sogenannten Entlastungsbeitrag von 
125 Euro, dienen der pflegebedürftigen Person und entlasten die 
pflegenden Angehörigen. Auch geringfügige Beschäftigungen 
(sog. Minijobs) können im Privathaushalt zu einem sicheren Pfle-
gearrangement beitragen, indem sie für haushaltsnahe Dienst-
leistungen eingesetzt werden. Zusätzlich kann auch der Einsatz 
von Haushalts- und Betreuungskräften aus dem Ausland eine 
Unterstützungssituation stärken. Unter bestimmten Vorausset-
zungen erwerben pflegende Angehörige durch ihre Pflegetätig-
keit auch Rentenansprüche. 
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Jede Pflegesituation ist anders. Im besten Fall 
sind verschiedene Personen des Umfeldes mit 
unterschiedlichen Rollen und Aufgaben in die 
Unterstützung einbezogen. Ein selbstständiges 
Leben bei bestehendem Hilfebedarf zu ermög-
lichen, sich an Pflege- und Versorgungsaufga-
ben bei nahestehenden Personen zu beteiligen, 
gestaltet sich sehr vielfältig und benötigt immer 
wieder situative Anpassungen. 

Die folgenden 12 Schritte unterstützen pflegen-
de Beschäftigte, ein tragfähiges und für alle Be-
teiligten gutes Pflegearrangement zu gestalten. 
Abhängig von der jeweiligen Versorgungssitua-
tion sind auch nur einzelne Schritte umzusetzen. 
Allerdings kann sich die Pflegesituation immer 
wieder ändern bzw. auch ihre Bedürfnisse in der 
Vereinbarkeitssituation. Halten Sie daher auch 
den Kontakt zu Ihrem Unternehmen (ggf. über 
Ihren betrieblichen Pflege-Guide) und prüfen für 
sich, ob möglicherweise Anpassungen notwen-
dig sind.

1. Schritt

(KURZZEITIGE) FREISTELLUNG 
 VON DER ARBEIT IN EINER  

AKUTSITUATION

Entsteht plötzlich eine Pflegesituation im Um-
feld oder eine bestehende Situation verändert 
sich akut, so ist kurzzeitig Ihre Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege nicht möglich. Zur Organisati-
on der akuten pflegerischen Versorgung ist eine 
(kurzzeitige) Freistellung durch Ihren Arbeitgeber 
möglich. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Arbeit-
geber, um eine Freistellung nach dem Pflegezeit-
gesetz oder ggf. Sonderurlaub zu erhalten. Die 
kurzzeitige Arbeitsverhinderung ist im Pflege-
zeitgesetz geregelt und kann auch mit anderen 
an der Pflegesituation beteiligten Personen ge-
teilt werden.   Im Kapitel 3.1 finden Sie die not-
wendigen Informationen zur kurzzeitigen Ar-
beitsverhinderung.

2. Schritt 

INDIVIDUELLE PFLEGE- UND  
WOHNBERATUNG

Besonders zu Beginn einer Pflegesituation und 
bei Veränderungen gibt die individuelle Pflege-
beratung Sicherheit und Orientierung. Als pfle-
gender Angehörige haben Sie mit Zustimmung 
der zu pflegenden Person Anspruch auf kosten-
lose Pflegeberatung. Pflegeberater:innen unter-
stützen Ratsuchende dabei, sich im „Pflege-
dschungel“ zurechtzufinden. Sie helfen bei der 
Organisation der Pflege und beraten individuell 
zu den verschiedenen Leistungsansprüchen. Sie 
helfen z. B. bei der Auswahl eines Pflegedienstes 
oder einer Hilfe im Haushalt. Ebenso wird bei der 
Antragstellung von Leistungen unterstützt.

Bei Fragen zum Wohnen ist die Wohnberatung 
eine weitere Anlaufstelle. Wohnberater:innen 
setzen sich dafür ein, dass die Ratsuchenden ein 
möglichst selbstständiges Leben im vertrauten 
Umfeld führen können. Sie beraten zu baulichen 
Anpassungen von Häusern und Wohnungen so-
wie zum sinnvollen Einsatz von Hilfsmitteln. Hilfe 
bei der Antragstellung und Finanzierung gehört 
ebenfalls zu ihren Aufgaben.

Beim Pflegewegweiser NRW   finden Sie alle 
Pflege- und Wohnberatungsstellen in NRW.
> www.pflegewegweiser-nrw.de

Weitere Anlaufstellen: 

Krankenhaussozialdienst: Sofern Ihr Angehöri-
ger im Krankenhaus versorgt wird, ist der Kon-
takt zum Krankenhaussozialdienst unerlässlich. 
Dieser unterstützt bei Entlassung aus dem Kran-
kenhaus z. B. in eine Rehaeinrichtung oder in die 
Häuslichkeit.

Palliativversorgung: Hat sich die Situation Ihres 
Angehörigen so verschlechtert, dass die Linde-
rung der Schmerzen und die Aufrechterhaltung 
der Lebensqualität im Vordergrund stehen, so 
handelt es sich um eine palliative Versorgungs-
situation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
der ambulanten und stationären Versorgung von 
Menschen in der letzten Lebensphase. In vielen 

http://www.pflegewegweiser-nrw.de
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Kreisen/kreisfreien Städten gibt es Palliativnet-
ze, die Ihnen als Ansprechperson zur Verfügung 
stehen.

Ansprechstellen im Land NRW zur Palliativ
versorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbe-
gleitung finden Sie bei ALPHA oder dem Hospiz- 
und Palliativ-Verband NRW e.V. 

> www.alpha-nrw.de 

> www.hpv-nrw.de

3. Schritt 

BEANTRAGUNG EINES 
 PFLEGEGRADS

Schleichend nimmt der Unterstützungsbedarf 
der hilfebedürftigen Person zu und es zeichnet 
sich ab, dass sich dieser Prozess fortsetzen wird. 
Jetzt können Leistungen der Pflegeversicherung 
sinnvoll eingesetzt werden. Wie in Kapitel 4 aus-
geführt, muss, um Leistungen von der Pflegekas-
se zu erhalten, eine Pflegebedürftigkeit durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MD) festgestellt werden. Der Antrag auf Pfle-
gegrad wird bei der Pflegekasse des Betroffenen 
gestellt und im Rahmen einer Pflegebegutach-
tung wird der Pflegegrad durch den MD ermit-
telt. Verändert sich die Pflegesituation nach der 
Einstufung, kann man einen Antrag auf Höher-
stufung stellen. 

Wertvolle weiterführende Informationen zur 
Pflegegradbeantragung finden Sie auf der Web-
site der Verbraucherzentrale. 
> www.verbraucherzentrale.de

Zusätzlich informieren die Regionalbüros Alter, 
Pflege und Demenz NRW auf ihrer Website zur 
Pflegebegutachtungssituation mit dem Medizini
schen Dienst (MD). 
> www.alter-pflege-demenz-nrw.de

Wichtig! Bei einem Krankenhaus-
aufenthalt kann der dortige Sozialdienst 
einen Antrag auf Schnelleinstufung in  
einen Pflegegrad stellen. Nehmen Sie  
frühzeitig Kontakt auf.  

Zu allen Fragen der Pflegeversicherung infor-
miert Sie das Bürgertelefon zur Pflegeversiche-
rung des Bundesministeriums für Gesundheit 
unter Tel.: 030-3406066-02.

4. Schritt 

HILFE BEI VERDACHT AUF EINE  
DEMENZERKRANKUNG

Sie beobachten seit geraumer Zeit, dass Ihre An-
gehörige, Ihr Angehöriger zunehmend Schwie-
rigkeiten hat, seinen Alltag zu meistern. Beim 
Kochen, bei der Wäschepflege oder auch bei der 
Pflege von sich selbst fällt Ihnen auf, dass diese 
nicht mehr so rund laufen. Es werden Zwischen-
schritte vergessen, auch passiert es immer häu-
figer, dass Sie die Person hilflos und verzweifelt 
vorfinden, weil wieder etwas nicht funktioniert 
hat, was früher problemlos gelang. Sprechen 
Sie mit dem Hausarzt / der Hausärztin über Ihre 
Beobachtungen. Diese Veränderungen kön-
nen zahlreiche Ursachen haben. Bei einem Ver-
dacht auf eine Demenzerkrankung informieren 
Sie sich über das Krankheitsbild. Zur weiteren 
Diagnosestellung kann die Hauspraxis an einen 
Neurologen oder in eine Institutsambulanz (Ge-
dächtnisambulanz) überweisen. Grundsätzliche 
Informationen zu Krankheitsbildern und Unter-
stützungsangeboten finden Sie z. B. bei Ihrer re-
gionalen Alzheimergesellschaft oder in Geronto-
psychiatrischen Zentren.  

Bei Fragen zu Demenz und Pflege erreichen  
Sie das „Wir-sind-für-Sie-da“-Alzheimer-Telefon 
NRW unter 0211-24 08 69-10.
Auch das Team des Alzheimer-Telefons  nimmt 
sich Zeit und berät individuell und kompetent bei 
Fragen zu Gedächtnisstörungen, der Alzheimer-
krankheit und anderen Demenzformen, zur Diag-
nostik, Diagnose und Therapie, zum alltäglichen 
Umgang mit Menschen mit Demenz, zu Möglich-
keiten der rechtlichen Vorsorge, zur Pflegeversi-
cherung und zu Unterstützungsangeboten. 
> www.wegweiser-demenz.de 

Der Wegweiser Demenz kann für Angehörige 
von Menschen mit Demenz einige wertvolle Hin-
weise bieten, zu wichtigen Adressen weiterleiten 
und gibt Raum für Austausch. 
> www.wegweiser-demenz.de 

http://www.alpha-nrw.de
http://www.hpv-nrw.de
http://www.verbraucherzentrale.de
http://www.alter-pflege-demenz-nrw.de
http://www.wegweiser-demenz.de
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5. Schritt: 

STELLVERTRETEND  
ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Besonders wenn beim Angehörigen mit Pflege-
bedarf krankheitsbedingt das Treffen von eigenen 
Entscheidungen eingeschränkt oder nicht mög-
lich ist, so braucht es eine bevollmächtigte Per-
son, die dies im Sinne der erkrankten Person stell-
vertretend übernimmt. Allgemeine umfassende 
Informationen zur Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung und Betreuung finden Sie in Kapitel  5. 
Das Bundesministerium für Justiz informiert 
hierzu in seinem Webportal. > www.bmj.de/ 
> Themen > Vorsorge und Betreuungsrecht

6. Schritt: 

GRAD DER BEHINDERUNG KLÄREN

Der Grad der Behinderung (GdB) gibt die Schwe-
re einer Behinderung an. Ab einem Grad der Be-
hinderung von 50 % liegt eine Schwerbehinde-
rung vor. Für Personen mit Schwerbehinderung 
gibt es Vorteile bei der Arbeit, bei der Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln als auch bei der 
Steuer.  Sprechen Sie zum Thema „Grad der Be-
hinderung“ die Pflege- und Wohnberatung oder 
den Hausarzt / die Hausärztin an.

Umfassende Informationen finden Sie in der Bro-
schüre des LWL. 
> www.lwl-inklusionsamt-arbeit.de

7. Schritt: 

ORGANISATION EINER AMBULANTEN 
VERSORGUNG

Sollten Sie einen Pflegedienst benötigen, wählen 
Sie am besten einen ortsnahen Anbieter. Verein-
baren Sie einen Termin und finden Sie heraus, 
welcher Pflegedienst passt. Es ist zu beachten, 
dass Pflegedienste unterschiedliche Preise und 
unterschiedliche Leistungsangebote haben. Die 
Abrechnung erfolgt individuell nach Leistungs-
komplexen. Um ein möglichst aussagekräftiges 
Bild des Pflegedienstes zu erhalten, führen Sie 

ein persönliches Gespräch mit einer Ansprech-
person und lassen Sie sich einen Kostenvoran-
schlag erstellen. 

Stellen Sie auch Fragen zu Bürozeiten, Bera-
tungsangeboten, Erreichbarkeit und Rufbereit-
schaft, besondere Qualifizierungen wie z. B. 
Wundmanagement, Palliativpflege oder geron-
topsychiatrische Pflege usw. 

Pflegedienste haben nicht jederzeit freie Kapazi-
täten zu den gewünschten Versorgungszeiten. 
Eventuell ist es notwendig, für die Anfangszeit 
Kompromisslösungen zu finden oder bei ver-
schiedenen Pflegediensten anzufragen.

Unterstützende Informationen bietet Ihnen der 
Pflegewegweiser NRW.
> www.pflegewegweiser-nrw.de

8. Schritt: 

ORGANISATION VON  
TEIL- UND VOLLSTATIONÄRER  

VERSORGUNG

Mit zunehmender Dauer und Komplexität einer 
Pflegesituation kann der Zeitpunkt kommen, wo 
die häusliche Versorgung teilstationär durch Ta-
gespflege unterstützt werden muss. Auch kann 
es notwendig werden, entweder zeitlich be-
grenzt oder langfristig eine Pflege in einer sta-
tionären Einrichtung zu organisieren. Sollten Sie 
eines dieser Angebote benötigen, wählen Sie am 
besten einen ortsnahen Anbieter aus. Vereinba-
ren Sie einen Termin und finden Sie heraus, wel-
che Einrichtung und was genau zu Ihrer Situation 
passt. 

In NRW unterstützt Sie der Heimfinder NRW  bei 
der Suche einer Pflegeeinrichtung. 
> www.heimfinder.nrw.de

Zusätzlich unterstützt Sie die BAGSO mit der 
Checkliste „Das richtige Pflege- und Senioren-
heim – Informationen und Checkliste“.
> www.bagso.de/publikationen/checkliste

https://www.bmj.de/DE/themen/vorsorge_betreuungsrecht/vorsorge_betreuungsrecht_node.html
https://www.bmj.de/DE/themen/vorsorge_betreuungsrecht/vorsorge_betreuungsrecht_node.html
http://www.lwl-inklusionsamt-arbeit.de
http://www.pflegewegweiser-nrw.de
http://www.heimfinder.nrw.de
https://www.bagso.de/publikationen/checkliste/das-richtige-pflege-und-seniorenheim/


38	 	 39

7. SCHRITT FÜR SCHRITT  

9. Schritt 

GESTALTUNG NACHHALTIGER  
PFLEGEVEREINBARKEIT

Eine Pflegesituation verändert sich und die bis-
herige Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist 
nicht mehr gegeben. Sprechen Sie mit Ihrem Ar-
beitgeber und Ihrem betrieblichen Pflege-Guide 
über Maßnahmen, die Ihnen langfristig dabei hel-
fen, Beruf und Pflege wieder gut miteinander zu 
verbinden. 

Auf der Seite des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend finden Sie einen 
Überblick zu den gesetzlichen Leistungen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf. > www.bmfsfj.de

10. Schritt 

PFLEGESELBSTHILFE

Im Verlauf der Pflegesituation entwickeln Sie sich 
als pflegende Angehörige immer mehr zu Exper-
ten und Expertinnen Ihrer Pflegesituation. Die 
Pflegeselbsthilfe gibt die Möglichkeiten, sich mit 
Menschen in vergleichbaren Situationen auszu-
tauschen, sich wechselseitig zu stärken und Zu-
versicht zu fördern. Die Selbsthilfe für pflegen-
de Angehörige gibt Raum für die Bedürfnisse, 
Befindlichkeiten und Erlebnisse der Pflegenden. 
Sie ist ein Ort für wechselseitiges Verstehen und 
eine Kraftquelle für den Pflegealltag. In Nord-
rhein-Westfalen gibt es in jedem Kreis / in jeder 
kreisfreien Stadt ein flächendeckendes Netz an 
sogenannten Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe, die 
Sie zu passenden Angeboten informieren und in 
Gruppen vermitteln können.

In Nordrhein-Westfalen gibt es ein flächende-
ckendes Netz von sogenannten Kontaktbüros 
Pflegeselbsthilfe (in jedem Kreis / in jeder kreis-
freien Stadt) in vielfältiger Trägerschaft. Diese 
informieren zu passenden Angeboten und ver-
mitteln in lokale Pflegeselbsthilfegruppen.
> www.pflegeselbsthilfe.de

11. Schritt 

KOSTENLOSE PFLEGEKURSE UND 
PFLEGETRAININGS

Personen, die Angehörige, Nachbarn oder Freun-
de pflegen oder sich ehrenamtlich in Pflegesi-
tuationen einbringen, können an kostenfreien 
Pflegekursen teilnehmen. Bei der Pflegekasse 
erfahren Sie, wo und wann in Ihrer Nähe Pfle-
gekurse angeboten werden. Neben den Pflege-
kursen vor Ort werden auch Online-Pflegekurse 
angeboten. Im Pflegekurs erhalten die Teilneh-
menden praktische Anleitung und Informationen 
zur Gestaltung der Pflegesituation. Auf Wunsch 
kann auch in der häuslichen Umgebung des Pfle-
gebedürftigen eine individuelle Schulung zur 
Pflegesituation erfolgen. Bereits während eines 
Krankenhausaufenthaltes besteht für pflegende 
Angehörige die Möglichkeit, mit Pflegetrainer:in-
nen der Familialen Pflege im Krankenhaus vorbe-
reitend in der Pflege des Angehörigen angeleitet 
zu werden. Nach der Entlassung wird das in der 
Klinik begonnene Pflegetraining zu Hause fort-
gesetzt, um den Übergang von der Klinik in die 
Häuslichkeit möglichst sicher zu gestalten. 

Wer Angehörige, Nachbarn oder Freunde 
pflegt, kann an kostenfreien Pflegekursen 

 teilnehmen – vor Ort oder online.

http://www.bmfsfj.de
http://www.pflegeselbsthilfe.de
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12. Schritt 

WEITERE UNTERSTÜTZUNG  
FÜR DEN PFLEGEALLTAG

Die Angebote für weitere Unterstützung sind viel-
fältig. Schaffen Sie sich Freiräume zur Erholung 
durch die Nutzung niedrigschwelliger Hilfe- und 
Betreuungsangebote, Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag, Tagespflege- und Kurzzeitpflege-
einrichtungen. Nutzen Sie pflegeunterstützende 
Dienstleistungen (Essen auf Rädern, Hausnotruf 
usw.) und haushaltsunterstützende Dienstleis-
tungen (Wäscheservice, Reinigungsdienstleis-
tungen usw.). Stellen Sie ggf. eine Haushaltshilfe 
auf Minijob-Basis ein. Denken Sie langfristig da-
rüber nach, Kur- oder Rehamaßnahmen für pfle-
gende Angehörige in Anspruch zu nehmen. Zu-
dem können Sie freiwillige Unterstützung durch 
Personen aus dem räumlichen und sozialen Um-
feld im Sinne einer Nachbarschaftshilfe nutzen. 
Diese finden Sie mit der Website des Angebots- 
finders für NRW. > www.angebotsfinder.nrw.de

Nutzung des Entlastungsbeitrags

Alle Personen mit Pflegegrad haben monatlich 
einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag in 
Höhe von 131 Euro. Dieser Betrag ist ausschließ-
lich dazu zu verwenden, die pflegebedürftige 
Person im Alltag zu unterstützen sowie die Pfle-
genden zu entlasten. Es gibt unterschiedliche  
Formen von „Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag“:

•	 Betreuungsgruppen und Besuchsdienste
•	 Entlastungsangebote für pflegende Ange-

hörige
•	 Angebote zur Entlastung von pflegebedürf-

tigen Personen durch Hilfen bei der Haus-
haltsführung (Einzelkräfte, Minijobber)

•	 Nachbarschaftshilfe 

Informationen zu zugelassenen Angeboten zur 
Unterstützung im Alltag erhalten Sie bei der Pfle-
gekasse oder bei der Pflegeberatung.

Im Angebotsfinder NRW  finden Sie alle in Nord-
rhein-Westfalen anerkannten Angebote zur Un-

terstützung im Alltag (mit Ausnahme von Nach-
barschaftshilfe und im Haushalt beschäftigten 
Einzelpersonen). 
> www.angebotsfinder.nrw.de

Betreuungsgruppen und Besuchsdienste: 
Betreuungsangebote sind für pflegebedürftige 
Personen mit einem besonderen Betreuungsbe-
darf. Es können Gruppen- oder Einzelbetreuun-
gen sein (z. B. Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz, Tagesbetreuungen in entsprechen-
den Einrichtungen oder stundenweise Betreuung 
zu Hause). 

Entlastungsangebote für pflegende Angehö-
rige
Entlastungsangebote von Pflegenden stellen die 
pflegenden Angehörigen oder Freunde ins Zent-
rum. Hier gibt es das Angebot der Pflegebeglei-
tung. Diese unterstützt bei der Pflegeorganisati-
on, ohne selbst Pflegeaufgaben zu übernehmen. 
Zusätzlich geben sie emotionale Unterstützung 
rund um den Pflegealltag. 

Angebote zur Entlastung von pflegebedürfti-
gen Personen durch Hilfen bei der Haushalts-
führung
Bei Angeboten zur Entlastung im Alltag han-
delt es sich um praktische Hilfen. Hierzu zählen 
Unterstützungsangebote im Haushalt (z. B. Wä-
scheservice, Kochen oder Wohnungsreinigung) 
sowie Einkaufshilfen. Möglich sind außerdem: 
Begleitung in die ärztliche Praxis, zur Apotheke, 
zum Frisiersalon oder bei Behördengängen. Wei-
tere Angebote zur Entlastung im Alltag können 
tagesstrukturierende Hilfen sein oder auch An-
gebote zur Freizeitgestaltung. Hierzu zählt etwa 
das Vorlesen von Zeitschriften oder Büchern. 
Auch können Angebote, die soziale Kontakte und 
Aktivitäten unterstützen, wie etwa die Teilnahme 
an Veranstaltungen, alltagsentlastend sein. 

Nachbarschaftshilfe

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe wird als Hil-
fe im Alltag bei pflegebedürftigen Menschen von 
den Pflegekassen aufwandsentschädigt. Hier-
zu benötigt die Person, die Nachbarschaftshilfe 
leistet, eine Anerkennung. Weitere Informationen 
zur Nachbarschaftshilfe bietet der Pflegeweg-
weiser NRW. > www.nachbarschaftshilfe.nrw

http://www.angebotsfinder.nrw.de
http://www.angebotsfinder.nrw.de
https://nachbarschaftshilfe.nrw
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Haushalts- und Betreuungspersonen 
aus dem Ausland

Zur Stützung eines Pflegearrangements werden 
auch immer wieder Haushalts- und Betreuungs-
personen aus dem Ausland eingesetzt. Hier sind 
zahlreiche Dinge zu beachten. Zunächst gilt es 
zu klären, ob die räumlichen Begebenheiten das 
Wohnen einer zusätzlichen Person zulassen. 
Gibt es ein separates Zimmer mit Internetan-
schluss und ausreichend Rückzugsmöglichkei-
ten, ggf. auch ein separates Badezimmer? Die 
pflegebedürftige Person sollte sich vorstellen 
können, dass eine zusätzliche Person mit in ihrer 
Wohnung lebt. Für eine gute Passung empfiehlt 
es sich zu klären, wie die Arbeitszeiten, die Ruhe-
zeiten und die Freizeit organisierbar sind. Auch ist 
unbedingt sicherzustellen, dass die Betreuungs-
personen aus dem Ausland Ansprechpersonen 
vor Ort haben. Zusätzlich bleibt die Steuerung 
der Betreuungssituation bei der Familie. Diese 
ist nicht auf die Betreuungsperson übertragbar. 
Auch gilt es zu berücksichtigen, dass das Tätig-
keitsfeld der Haushalts- und Betreuungsperso-
nen hauswirtschaftlicher Natur ist und für pflege-
rische Aufgaben Pflegedienste hinzugenommen 
werden sollten. Sollte auch nachts ein Unterstüt-
zungsbedarf bestehen, ist die Betreuung durch 
eine Person nicht leistbar.

Der Pflegewegweiser NRW 
bietet eine kostenlose telefonische Beratung 
zu dem Thema an:  
montags & mittwochs 14:00 –16:30 Uhr 
mittwochs zusätzlich 10:00 – 12:00 Uhr 
unter der Nummer 0211-3809 400 

Weitere Informationen zum Thema Minijobs in 
Privathaushalten finden Sie auf dem Webportal 
der Minijobzentrale.
> www.minijob-zentrale.de

Stationäre Vorsorge und Rehabilita-
tion für pflegende Angehörige

Da sich Pflegesituationen oft über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, ist es sehr wichtig, zum In-
nehalten und Kräftesammeln auch für eine eige-
ne Auszeit zu sorgen. Hierzu gibt es stationäre 
Vorsorge und Rehabilitations-Angebote in Klini-
ken der Heilbäder Ostwestfalen-Lippes und Süd-
westfalens für pflegende Angehörige. 

Weitere Informationen zur stationären Vorsor
ge und Rehabilitation für pflegende Ange-
hörige finden Sie auf diesem Webportal:  
> www.pflegewegweiser-nrw.de/uebersicht-kur
 

http://www.minijob-zentrale.de
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/uebersicht-kur
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Mit guter Beratung und  
den richtigen Hilfen muss 
Pflege nicht immer  
eine Belastung sein …
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I.	 CHECKLISTE ZUR ENTWICK-
LUNG EINES PFLEGESENSI-
BLEN UNTERNEHMENS 

Viele Unternehmen haben bereits erste Erfahrun-
gen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
bei Mitarbeitenden gesammelt. Mit kaum zeitli-

chem Vorlauf werden pragmatisch Einzelfall-Lö-
sungen für die pflegenden Beschäftigten ge-
funden. Aufgrund der erwartbar zunehmenden 
Anzahl der Mitarbeitenden, die ihre Berufstätig-
keit mit familialen Pflegeaufgaben vereinbaren, 
ist es hilfreich, im Unternehmen pflegesensible 
Strukturen aufzubauen.

	{ Ermittlung der Anzahl der pflegenden Mitarbeitenden in der Belegschaft

	{ Entwicklung eines Vereinbarkeitskonzeptes

	{ Definition der Zielgruppe

	{ Flexible Arbeitszeitmodelle
	» Gleitzeitmodelle
	» Arbeitszeitkonten
	» Komprimierte Arbeitszeit
	» Kurzfristige Sonderurlaube
	» Arbeitszeitreduktion

	{ Flexible Arbeitsorganisation
	» Anpassung von Arbeitsabläufen / Arbeitsprozessen
	» Flexible Arbeitsorte / mobiles Arbeiten

	{ Angebote für Einzelsituationen
	» Sicherstellung der Erreichbarkeit 
	» Rücksichtnahme bei Mehrarbeit, Besprechungen oder Geschäftsreisen
	» Teamrückhalt

	{ Kommunikation und Information zur Pflegevereinbarkeit
	» Interne Ansprechperson für das Thema Pflegevereinbarkeit benennen 
	» Sichtbarmachung der betrieblichen Angebote zur Pflegevereinbarkeit über innerbetriebliche 
Medien

	» Angebot von Vorträgen rund ums Thema Pflege durch externe Fachpersonen
	» Vereinbarkeitskonzept wird im Unternehmen intern kommuniziert 
	» Vereinbarkeitskonzept wird nach außen kommuniziert

	{ Betriebliche Gesprächskreise für Mitarbeitende mit Pflegeaufgaben 

	{ Vereinbarkeitssensible Führungskultur 
	» Pflegevereinbarkeit wird in Mitarbeitenden-Gesprächen thematisiert
	» Führungsworkshops zur Pflegevereinbarkeit

	{ Nutzung bereits bestehender Angebote zu Gesundheitsthemen (wie z. B. BGM, BGF …)

	{ Einbeziehung eines Familienservices

	{ Teilnahme am Landesprogramm Vereinbarkeit von Beruf & Pflege NRW

	{ Qualifizierung und Implementierung betrieblicher Pflege-Guides 

	{ Einbeziehung des betrieblichen Pflegekoffers NRW
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II. 	 SELBSTEINSCHÄTZUNGSBOGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 

Selbsteinschätzung  
zur Vereinbarung von Beruf & Pflege

Helfen oder unterstützen Sie jemanden in Ihrem Umfeld? 

 Nein, aktuell nicht.     Aktuell sind Sie kein:e pflegende:r Angehörige:r. Wenn wir von pflegenden An- 
gehörigen sprechen, meinen wir Personen, die in ihrem Umfeld Personen regelmäßig unterstützen, damit  
sie weiter möglichst selbstständig leben können. Aber Pflege geht uns alle an. Vielleicht auch jemanden in 
Ihrem Umfeld.  

 „Ja“ oder „Ich bin mir nicht sicher“.     Überprüfen Sie, ob Sie regelmäßig eine oder mehrere der folgenden 
Tätigkeiten für eine Person mit Hilfebedarf übernehmen, und schätzen Sie, wie viel Zeit Sie 
durchschnittlich pro Woche damit verbringen. 

Wenn ja: 
Wobei unterstützen Sie?
Pflege kann auch anderes sein. Tragen Sie gern andere Tätigkeiten 
auch ein, bei denen Sie unterstützen.

Unterstützung oder Übernahme des Einkaufs 

Unterstützung oder Übernahme der Wäschepflege 

Unterstützung oder Übernahme der Post- und Bankgeschäfte 

Unterstützung aus der Entfernung (telefonisch, organisatorisch, 
gelegentlich vor Ort …)  

Unterstützung bei der Tagesstrukturierung durch wiederkehrende 
Telefonate 

Besuche, „um kurz nach dem Rechten zu schauen“ 

Begleitung in ärztliche Praxen 

Unterstützung beim Kochen 

Unterstützung beim Duschen oder Baden 

Unterstützung bei der Körperpflege 

Unterstützung oder Übernahme der Medikamentenbeschaffung und/
oder Medikamentengabe 

nächtliche Begleitung bei Toilettengängen 

Kreuzen Sie  
bitte an. Mehr-
fachnennungen 
möglich

Schätzen Sie den
durchschnitt-
lichen Zeitauf-
wand/Woche ein.

  

Summe des durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwandes: 
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Wenn Sie eine oder mehrere dieser Aufgaben regelmäßig übernehmen, sind Sie pflegende:r Angehörige:r.  
Wir empfehlen Ihnen, sich das Ergebnis dieser Tabelle mit der Pflegeberatung vor Ort gemeinsam anzusehen 
und zu überlegen, welche Angebote es gibt, um Sie im Alltag zu unterstützen. 

Ihre Pflegeberatung vor Ort finden Sie unter: www.pflegewegweiser-nrw.de

Sind Sie berufstätig? 

 Sie unterstützen als pflegende:r Angehörige:r eine Person, aber Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege ist aktuell kein Thema. Informationen für pflegende Angehörige in NRW finden Sie 
z.B. beim Pflegewegweiser: www.pflegewegweiser-nrw.de.  

 Ja, ich bin berufstätig.      Sie vereinbaren Ihre Pflegeaufgaben mit Ihrer Berufstätigkeit.

Wenn ja:
Beträgt Ihr aktueller durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für die Unterstützung sechs Stunden 
oder mehr? Übernehmen Sie gerne Ihren Zeitaufwand aus der Tabelle.

 Nein     Informieren Sie sich jetzt schon vorsorglich über die Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie Ihre Vereinbarkeitssituation bei Vorgesetzten an, 
um vorbereitet zu sein, falls sich die Situation verändert. 

 Ja

Wenn ja:
Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihre Berufstätigkeit und die Unterstützung der Person(en) aktuell gut 
unter einen Hut bekommen?

  Nein     Sie sind ein:e pflegende:r Beschäftigte:r. Wenden Sie sich an Ihre Führungsperson, den  
betrieblichen Pflege-Guide oder die Personalabteilung und überlegen Sie gemeinsam, wie Ihr 
Unter-nehmen Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege unterstützen kann.  

  Ja     Sie sind ein:e pflegende:r Beschäftigte:r. Sie können Ihre Berufstätigkeit und Ihre Pflege- 
aufgaben aktuell gut unter einen Hut bringen. Wir raten Ihnen, sich vorsorglich über Angebote  
zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Ihrem Unternehmen zu informieren. Sprechen Sie 
Ihre Vereinbarkeitssituation bei Vorgesetzten an, um vorbereitet zu sein, falls sich die Situation  
verändert. 

Wenn Sie die Fragen mit Nein beantwortet haben:
Einen Überblick über Angebote zur Entlastung und Unterstützung im Alltag finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZCyO19agwk 

In NRW gibt es das Landesprogramm Vereinbarkeit  
von Beruf und Pflege, was sich genau mit solchen Frage- 
stellungen auseinandersetzt und Ihren Arbeitgeber  
(und damit auch Sie) dabei unterstützt, bessere Angebote 
vor Ort zu schaffen. 

Auf unserer Seite www.berufundpflege-nrw.de finden Sie 
alle Informationen dazu. Kontaktieren Sie uns gerne. LANDESVERBÄNDE  

DER PFLEGEKASSEN

Gefördert von

Herausgegeben vom: 

Nein 
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